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1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 
Das Gebiet der 88. Flächennutzungsplanänderung liegt im nordwestlich gele-
genen Ortsteil Groß Hesepe der Gemeinde Geeste, ca. 1,2 km östlich der 
BAB 31. Das Gebiet umfasst jeweils Teilflächen der Flurstücke Nr. 12/1 und 
12/2 der Flur 4 in der Gemarkung Groß Hesepe. Es wird im Süden und Süd-
westen durch die Kirschenstraße begrenzt. Unmittelbar östlich verläuft ein 
Graben, an den sich östlich ebenfalls die Kirschenstraße anschließt.  

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Dar-
stellung in der Planzeichnung. 

 
1.2 Anlass und Erfordernis 
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 1,8 ha und ist fast vollständig mit 
den Gebäuden und Anlagen einer Biogasanlage bebaut. Die Betreiber möch-
ten ihre Biogasproduktion mit weiteren bestehenden Biogasanlagen landwirt-
schaftlicher Betriebe in Geeste bündeln und das Biogas zu Biomethan aufbe-
reiten. Für diesen Zweck soll im Plangebiet ergänzend eine entsprechende 
Aufbereitungsanlage errichtet werden. Es ist vorgesehen, diese in kompakter 
Containerbauweise aufzustellen. Das Gas soll anschließend in das Gasnetz 
des regionalen Netzbetreibers (Nowega GmbH) eingespeist und dort als 
grundlastfähiger und CO2 neutraler Energieträger genutzt werden. Eine Lei-
tung verläuft in unmittelbarer Nähe östlich bzw. südlich des Plangebietes im 
Bereich der Kirschenstraße. Da die Nowega GmbH derzeit im Umfeld des 
Plangebietes Umstrukturierungs- und Ausbaumaßnahmen am eigenen Netz 
vornimmt, können sich auch weitere Anschlussmöglichkeiten ergeben. Nach 
Auskunft der Nowega GmbH wird jedoch im Gebiet selbst eine neue Einspei-
seanlage benötigt, welche separat erreichbar sein muss.  

Auch das in der Produktion anfallende CO2 soll nicht in die Umgebung abge-
geben, sondern mit Hilfe einer CO2 - Anlage verflüssigt und verwertet werden. 
Da zukünftig für die Biogasanlage deutlich mehr tierischer Wirtschaftsdünger 
(Gülle, Mist) als Input verwendet werden soll, können diese Anlagen fast voll-
ständig im Bereich einer derzeitigen Siloplatte errichtet und eine Neuversiege-
lung von Flächen im Wesentlichen vermieden werden. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um Außenbereichsflächen im Sinne des 
§ 35 BauGB, welche im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt sind. Das geplante Vorhaben ist jedoch nicht nach 
§ 35 BauGB im Außenbereich privilegiert zulässig. Durch die geplante Nut-
zungsergänzung ist die Biogasanlage zukünftig deshalb als nicht privilegierte, 
gewerbliche Biomasseanlage einzustufen. Daher ist für die Anlage die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zur Ausweisung eines Sondergebietes „Biome-
thaneinspeisung“ sowie zur Vorbereitung eine entsprechende Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geeste erforderlich. Diese sollen im 
Parallelverfahren aufgestellt werden.  
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1.3 Städtebauliche Ziele 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne u.a. dazu beitragen, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung zu fördern. Die Gemeinde beabsichtigt, mit der vorlie-
genden Planung diesen Zielen nachzukommen. Insbesondere wird folgendes 
Ziel verfolgt: 

• Die verbesserte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effi-
ziente Nutzung von Energie gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB durch die Ent-
wicklung eines zweckgebundenen Sondergebietes „Biomethaneinspeisung“ 
unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft und des Im-
missionsschutzes.  

 

2 Rahmenbedingungen 
2.1 Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und EEG 2023 
Im November 2016 hat die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050 ver-
abschiedet. Danach ist der Umbau der Energiewirtschaft zur Erreichung der 
Klimaschutzziele von zentraler Bedeutung. Vorgesehen ist, dass fossile Ener-
gieträger zunehmend durch erneuerbare ersetzt werden sollen.  

Energie aus Biogas und Biomasse ist dabei gut speicherbar und bestens geeig-
net, um die schwankende Stromerzeugung aus Wind und Sonne auszugleichen 
und somit zur Stabilisierung der Energiesysteme beizutragen. Künftig soll daher 
noch mehr Bioenergie für Wärme, Strom und Kraftstoffe sorgen. Die Dringlichkeit 
dieser Zielsetzung hat nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern auch vor 
dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Osteuropa nochmals gewonnen. 

Zudem trägt die Landwirtschaft in Deutschland maßgeblich zur Emission kli-
maschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-
Emissionen aus der Tierhaltung (Fermentation und Wirtschaftsdüngerma-
nagement von Gülle und Festmist) sowie Lachgas-Emissionen aus landwirt-
schaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung (mineralisch und 
organisch). Weitere erklärte Zielsetzung des Energiekonzeptes ist daher, diese 
Emissionen im Bereich der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren. 

Die Aufbereitung des erzeugten Biogases zu Biomethan (Erdgasqualität) kann 
in einer technisch sowie wirtschaftlich sinnvollen Weise zur Umsetzung dieser 
Zielsetzungen beitragen. Durch die Nutzung von Wirtschaftsdünger als Input-
stoff kann gleichzeitig ein Teil der Nährstoffproblematik reduziert und für die 
Umwelt und Natur in der Region ein Mehrwert geschaffen werden. 

Durch die ebenfalls vorgesehene Verwertung des anfallenden CO2 trägt die 
Biomethanerzeugung zudem aktiv zur Reduzierung von CO2 - Emissionen bei. 
Das gewonnene Kohlendioxid kann in verflüssigter Form in unterschiedlichen 
Industriezweigen Anwendung finden. 

Auch nach dem aktuellen „Erneuerbare Energiengesetz (EEG 2023)“, welches 
zum 1.1.2023 in Kraft getreten ist, wird erneuerbaren Energien der Vorrang 



Gemeinde Geeste 
Begründung mit Umweltbericht zur 88. FNP-Änderung   6 

 

Büro für Stadtplanung (FP88_Begr.doc) 19.04.2023 

eingeräumt und der Grundsatz, dass die erneuerbaren Energien im überra-
genden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen, 
neu eingeführt. Nach dem EEG 2023 werden die Ausschreibungsmengen für 
die Förderung von Biomasse ab 2024 stufenweise reduziert, während jene für 
Biomethan ab 2023 erhöht werden. Die begrenzte Ressource Biomasse soll 
künftig verstärkt in schwer zu dekarbonisierenden Bereichen wie Verkehr und 
Industrie eingesetzt werden.  

 
2.2 Ziele der Raumordnung (LROP und RROP) 
LROP 
Die Niedersächsische Landesregierung hat das Landes-Raumordnungs-
programm (LROP) fortgeschrieben. Die Änderungsverordnung ist mit Be-
kanntmachung vom 17.09.2022 (Nds. GVBl. S. 521) in Kraft getreten. 

Im LROP 2022 ist das Plangebiet ohne besondere Darstellung.  

Nach Abschnitt 4.2 des LROP soll jedoch die nachhaltige Erzeugung erneu-
erbarer Energien vorrangig unterstützt werden. Insgesamt kommt dem Aus-
bau erneuerbarer Energien und der Versorgungssicherheit nach dem LROP 
2022 eine herausragende Bedeutung und dementsprechend energiewirt-
schaftlichen Belangen ein besonders hohes Gewicht zu.  

RROP 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 
2010) ist das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft, aufgrund 
des hohen Ertragspotenzials, dargestellt.  

  

 Anlagenstandort  

 Vorbehaltsgebiet für  
 die Landwirtschaft 

 Bauleitplanerisch  
 gesicherte Bereiche 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: RROP 2010, Landkreis Emsland 
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Für die Abwägung bedeutet die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes, dass 
dieser Belang ein besonderes Gewicht hat und so weit wie möglich berück-
sichtigt werden soll. Es hat jedoch nicht den grundsätzlichen Ausschluss ent-
gegenstehender Nutzungsarten zur Folge.  

Zudem kreuzt ein Vorranggebiet Rohrfernleitung (Erdöl) den Bereich des 
Plangebietes. Die Neptune Energy Deutschland GmbH als Betreiberin hat den 
Leitungsverlauf konkretisiert. Danach verläuft die Trasse im Nahbereich östlich 
des Plangebietes, ist von der Planung selbst jedoch nicht betroffen.  

Das RROP im Emsland macht Vorgaben für die Festlegung möglicher Stand-
orte für Biomasseanlagen. Danach ist eine Raumverträglichkeit für nicht privi-
legierte, gewerbliche Biomasseanlagen nur gegeben, wenn sie mit der Funkti-
on des jeweiligen Bereiches vereinbar sind und eine ausreichende Verkehrs-
anbindung vorhanden ist sowie das Orts- und Landschaftsbild, bedeutende 
Teile der Kulturlandschaft oder Funktionen des Arten- und Biotopschutzes 
nicht erheblich beeinträchtigt werden. Eine Raumverträglichkeit setzt zudem 
voraus, dass sie an die vorhandenen Ortslagen oder die bauleitplanerisch ge-
sicherten Bereiche räumlich angrenzen, d.h. sie sind vornehmlich bauleitplane-
risch ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten zuzuordnen (RROP Ab-
schnitt 4.9, Ziffer 07, Satz 1-4). 

Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um einen bereits bestehenden 
Standort für Biomasseanlagen, welcher durch die geplante Biomethangasauf-
bereitungsanlage lediglich ergänzt werden soll, ohne dass es zu einem we-
sentlichen zusätzlichen Flächenverbrauch kommt. Der Standort grenzt im 
Südwesten an das Gelände der Justizvollzugsanstalt Lingen (Abteilung Groß 
Hesepe) an. Für die Anstalt, welche im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Geeste als Gemeinbedarfsfläche dargestellt ist und Teile der entstehenden 
Prozesswärme der Biogasanlage nutzt, ist im RROP die Darstellung als bau-
leitplanerisch gesicherter Bereich nachrichtlich übernommen.  

Die vorhandene Biogasanlage ist verkehrlich über die südlich und südwestlich 
unmittelbar angrenzend verlaufende Kirschenstraße erschlossen, welche An-
schluss an das weitere örtliche und überörtliche Netz hat. Für die ergänzend 
geplanten Anlagen ist größtenteils eine Erschließung über das bestehende Be-
triebsgrundstück möglich. Auch für die separat zu erschließende Einspeisean-
lage ist eine direkte Anbindung an die Kirschenstraße möglich. Die Biogasan-
lage ist zudem bereits fast vollständig von Gehölzen umgeben, welche im We-
sentlichen erhalten bleiben und auch die ergänzend geplanten Nutzungen von 
Anfang an in die Landschaft einbinden. 

Durch die geplante Nutzungsergänzung und die teilweise Umstellung der In-
putstoffe auf mehr Wirtschaftsdünger kann die Anlage einen energetisch sinn-
vollen und ökologisch nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung der Nährstoff-
problematik auf landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere im Hinblick auf die 
Änderungen in der Düngemittelverordnung vom Mai 2020 leisten und das 
Trinkwasser vor Stickstoff- und Ammoniumverbindungen schützen. Darüber 
hinaus kann die Anlage dazu dienen, für die beteiligten Betriebe weitere Ein-
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nahmequellen bzw. eine Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen zu schaf-
fen. Die CO2 Verwertung trägt zudem aktiv zum Klimaschutz bei. 

Damit trägt die Planung auch zu den im RROP im Teilbereich Energie (Kap. 
4.9, Ziffer 01) genannten Zielen und Grundsätzen bei:  

„Die Energiegewinnung und -verteilung im Planungsraum hat so zu erfolgen, 
dass die Versorgungssicherheit, die Preisgünstigkeit, Verbraucherfreundlich-
keit, Effizienz und Umweltverträglichkeit unter Berücksichtigung örtlicher Ener-
giepotenziale gewährleistet bleibt. Gleichzeitig ist sie so auszurichten, dass die 
Möglichkeiten der Energieeinsparung sowie der wirtschaftlichen und umwelt-
verträglichen Energiegewinnung ausgeschöpft werden.“ 

Da mit der vorliegenden Planung diese Ziele und Grundsätze des RROP un-
terstützt werden und das Plangebiet gleichzeitig an einen bauleitplanerisch 
gesicherten Bereich räumlich angrenzt und auch die weiteren raumordneri-
schen Vorgaben zur Raumverträglichkeit erfüllt sind, kann nach Auffassung 
der Gemeinde Geeste die vorliegende Planung durchgeführt werden.  

 
2.3 Bisherige Darstellungen im Flächennutzungsplan 
Der bisher wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Geeste stellt 
das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Das westlich angrenzende Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) ist als Ge-
meinbedarfsfläche dargestellt.  

 
2.4 Örtliche Gegebenheiten 
Das Plangebiet ist im südlichen und nordwestlichen Bereich mit den Gebäu-
den und Anlagen einer Biogasanlage bebaut. Der nordöstliche Bereich ist mit 
drei Siloplatten ebenfalls fast vollständig versiegelt. Die Anlagen sind größten-
teils durch Verwallungen und Gehölzstreifen zu den umliegenden Nutzungen 
abgegrenzt, welche sich z.T. nach Norden und Nordwesten fortsetzen. Nörd-
lich der Gehölzstrukturen schließen sich Ackerflächen und in ca. 200 m Entfer-
nung Wohnbebauung an.  

Unmittelbar östlich verläuft ein Graben und parallel dazu die Kirschenstraße, 
welche das Gebiet auch im Süden und im Südwesten begrenzt, wobei sich die 
Straße im Südwesten als geschotterte Wegefläche darstellt. Östlich schließen 
sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit entsprechenden Gebäuden und An-
lagen und im Weiteren, wie auch südlich des Plangebietes, Ackerflächen an.  

Südwestlich befindet sich die Justizvollzugsanstalt Lingen (Abteilung Groß He-
sepe) mit Vollzugshäusern und Werkstätten. Die Anstalt ist von parkähnlichen 
Grünanlagen umgeben. 

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen Ge-
gebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kapiteln 4.2.1. „Bestehende 
Nutzungsstruktur“ und 4.2.2 „Beschreibung von Natur und Landschaft“. 
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3 Grundzüge der Planung  
3.1 Standortdiskussion und Flächenbedarf 
Gegenstand der Planung ist die Errichtung einer Anlage zur Biomethanerzeu-
gung und -einspeisung.  

Im vorliegenden Fall soll die Biogasproduktion mehrerer bestehender Biogas-
anlagen landwirtschaftlicher Betriebe in Geeste gebündelt und zentral an ei-
nem Standort veredelt und damit die Energieeffizienz der Anlagen gesteigert 
werden. Auch das in diesem Zuge abgespaltene CO2 soll verwertet werden. 
Die Biogasaufbereitung bzw. -veredelung soll daher ökonomisch sinnvoll im 
Zusammenhang mit einer der bestehenden Biogasanlagenstandorte realisiert 
werden.  

Mit der ergänzend geplanten Nutzung ist der Biogasanlagenstandort zukünftig 
jedoch als nicht privilegierte, gewerbliche Biomasseanlage einzustufen. Nicht 
privilegierte Biomasseanlagen bedürfen nach dem RROP des Landkreises 
Emsland regelmäßig der bauleitplanerischen Festsetzung und sollen als ge-
werbliche Anlage vornehmlich bauleitplanerisch ausgewiesenen Gewerbe- und 
Industriegebieten zugeordnet werden (s. Kap. 2.2). 

Bei den beteiligten Anlagen handelt es sich in allen Fällen um im Außenbe-
reich privilegiert entstandene Biogasanlagen. Der vorliegende Standort 
schließt jedoch im Südwesten an das Gelände der Justizvollzugsanstalt Lin-
gen (Abteilung Groß Hesepe) an, für den im RROP die Darstellung als bauleit-
planerisch gesicherter Bereich nachrichtlich übernommen ist. 

Durch die Planung im Bereich einer bereits bestehenden Anlage können Ein-
griffe in Natur und Landschaft weitestgehend vermieden und eine Neuversie-
gelung von Flächen auf ein Minimum reduziert werden.  

Am vorliegenden Standort verlaufen zudem in unmittelbarer Nähe Erdgasfern-
leitungen, über welche die Möglichkeit gegeben ist, mit geringem Aufwand an 
das Gasnetz des regionalen Gasnetzbetreibers anzuschließen. Dadurch kön-
nen weitere Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden werden.  

Gleichzeitig trägt die geplante Neuausrichtung bzw. Nutzungsergänzung auch 
zur Wirtschaftlichkeit der beteiligten Anlagen und deren Erhalt bei. Der gewählte 
Anlagenstandort ist somit sowohl städtebaulich, ökologisch als auch ökonomisch 
als sinnvolle Lösung anzusehen.  

Das Plangebiet wird mit ca. 1,8 ha auf den Anlagenstandort bzw. das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt und ist daher auch in der Größe als angemessen 
anzusehen.  

 
3.2 Geplante Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
Mit der vorliegenden Planung wird das Plangebiet als Sondergebiet „Biome-
thaneinspeisung“ dargestellt. 
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3.3 Erschließung, Ver- und Entsorgung  
3.3.1 Verkehrserschließung 
Die vorhandene Biogasanlage ist verkehrlich über die südlich und südwestlich 
angrenzend verlaufende Kirschenstraße erschlossen. Diese hat über weitere 
Straßenzüge Anschluss an das weitere örtliche und das überörtliche Ver-
kehrsnetz.  

Für die ergänzend geplanten baulichen Anlagen ist größtenteils eine Erschlie-
ßung über das bestehende Betriebsgrundstück möglich. 

Die Nowega GmbH hat jedoch mitgeteilt, dass eine Einspeisungsanlage erfor-
derlich ist, welche jederzeit unabhängig erreichbar sein muss. Die Anlage soll 
daher im nördlichen Anschluss der bestehenden bzw. geplanten Anlagen er-
richtet werden und eine separate Zuwegung nach Osten auf die Kirschenstra-
ße erhalten. 

 
3.3.2 Ver- und Entsorgung 
Der Betriebsstandort der Biogasanlage ist, soweit erforderlich, technisch er-
schlossen (Strom, Wasser, Gas). Für die ergänzend geplanten Anlagen dürfte 
im Wesentlichen der Anschluss an vorhandene Erschließungsanlagen möglich 
sein. 

Wasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser in ausreichender Qualität 
und Menge kann, soweit erforderlich, durch das Versorgungsnetz des Trink- 
und Abwasserverbandes (TAV) „Bourtanger Moor“ gewährleistet werden. 

Alle geplanten Nutzungen sollen an die zentrale Trinkwasserversorgung ange-
schlossen werden, da in diesem überwiegend landwirtschaftlich genutzten 
Gebiet mit mehr als 50 mg/l Nitrat im Grundwasser zu rechnen ist.  

Löschwasserversorgung 

Die für das Plangebiet erforderlichen Einrichtungen des Brandschutzes wer-
den, soweit nicht bereits vorhanden, nach den einschlägigen technischen Re-
geln (Arbeitsblatt W 405 des DVGW) und in Absprache mit der örtlichen Feu-
erwehr und der Abteilung "Vorbeugender Brandschutz" beim Landkreis Ems-
land erstellt.  

Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, natürliche oder künstli-
che offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht 
werden. Die Löschwasserentnahmestellen sind in einem Umkreis von 300 m 
anzulegen. 

Gewässer III. Ordnung 

Unmittelbar östlich des Plangebietes verläuft der Graben A12 (Gewässer 
III. Ordnung) des Wasser- und Bodenverbandes „Ems-Süd“. Auch südlich und 
westlich befinden sich angrenzend zum Plangebiet Gräben.  
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Die Gräben verlaufen jeweils parallel zur Kirschenstraße und können, wie auch 
bisher, von dort unterhalten werden. 

Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Gebiet selbst durch die bestehende Bio-
gasanlage. Abwässer, die einen Anschluss an die zentrale Abwasserbeseiti-
gung erforderlich machen, sind im Bereich des Plangebietes durch die ergän-
zend geplanten Anlagen nicht zu erwarten.  

Oberflächenentwässerung 

Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flä-
chenversiegelung auf den Grundwasserstand möglichst geringgehalten sowie 
eine Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Im vorliegenden Fall sind wesentliche Teilflächen im Plangebiet durch die be-
stehende Biogasanlage bebaut bzw. versiegelt. Für die ergänzend geplanten 
Anlagen ist eine Neuversiegelung in nur geringem Umfang (ca. 750 m²) erfor-
derlich. Das anfallende Oberflächenwasser wird in einer Lagune des Betrei-
bers westlich des Plangebietes gesammelt und auf landwirtschaftliche Flächen 
ausgebracht. Diese Regelung soll unverändert bleiben.  

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechen-
den Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
in Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen 
Wasserbehörde zu beantragen.  

 
3.3.3 Energiever- und -entsorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie wird durch das 
vorhandene BHKW bzw. bei Bedarf durch die Energieversorgung Weser-Ems 
(EWE) sichergestellt. 

 
3.3.4 Leitungstrassen  
Östlich des Plangebietes bzw. der Kirschenstraße verlaufen erdverlegte 
Gashochdruckleitungen und Rohrfernleitungen verschiedener Betreiber. Die 
Leitungstrassen sind in der Planzeichnung dargestellt. Sämtliche Maßnahmen 
im Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bedürfen der Zustimmung und 
Einweisung des Leitungsträgers.  
Sollten Arbeiten in Leitungsnähe erforderlich werden, muss frühzeitig eine Ab-
stimmung mit dem jeweiligen Leitungsträger erfolgen. 
Im Übrigen ist bei Tiefbauarbeiten auf evtl. vorhandene Versorgungsleitungen 
Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. 
Schachtarbeiten in der Nähe von Versorgungseinrichtungen sind von Hand 
auszuführen. In den nachfolgenden Bebauungsplan wird ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen.  
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3.3.5 Abfallbeseitigung 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den 
Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 
Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis 
Emsland. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet.  

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuzuführen.  
3.3.6 Telekommunikation 
Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH erfolgen. 

 

4 Umweltbericht 
4.1 Einleitung 
Zur Vermeidung von Doppelprüfungen eröffnet § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB für 
die Umweltprüfung die Möglichkeit der Abschichtung, bei der die Umweltprü-
fung in den nachfolgenden Verfahren auf andere oder zusätzliche Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden kann. Dies kann jedoch auch für höherstufi-
ge Planungen genutzt werden. „Die Abschichtung kann auch Auswirkungen 
bei der Aufstellung von höherstufigen Planungen haben, in dem die Ergebnis-
se einer vorgenommenen Umweltprüfung aus der sich anschließenden Stufe 
berücksichtigt werden. So können für die Neuaufstellung eines Flächennut-
zungsplanes insbesondere die aktuellen Umweltprüfungen aus Bebauungs-
plänen für das entsprechende Gebiet genutzt werden.“ (Krautzberger, § 2 
RN 297, S.164 – Kommentar Ernst-Zinkahn-Bielenberg zum BauGB), Oktober 
2017, Lfg. 127). 

Übernahme des Umweltberichts zum Bebauungsplan Nr. 137 für die 88. FNP-
Änderung 

Mit der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) wird der Bebauungs-
plan Nr. 137 vorbereitet. Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung 
entspricht dem Bereich des Bebauungsplanes. Da die 88. Änderung des FNP 
der Vorbereitung des Bebauungsplanes Nr. 137 dient und da bei der Umwelt-
prüfung zum Bebauungsplan auch alle Umweltbelange des Flächennutzungs-
planes berücksichtigt wurden, enthält diese Umweltprüfung auch die durch die 
88. Änderung des FNP zu erwartenden Umweltauswirkungen. Auch die 
Standortfrage, die beim Bebauungsplan nicht zwingend zu prüfen wäre, wurde 
im vorliegenden Fall auch auf der Ebene des Bebauungsplanes behandelt. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes können unter diesen Bedingungen als 
„plausible Annahme“ hinsichtlich der durch die 88. Änderung des Flächennut-
zungsplanes zu erwartenden Umweltauswirkungen berücksichtigt werden. 

Im vorliegenden Fall wird der Umweltbericht zu den Auswirkungen der 88. Än-
derung des FNP daher aus Vereinfachungsgründen nicht verkürzt sondern 
vollständig übernommen.  
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4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhalts 
Entsprechend den Ausführungen in Kap. 1.2 und 3.1 dient die vorliegende 
Planung der Errichtung von Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung, Aufbe-
reitung und Verwertung von Biomethangas und CO2 in Ergänzung der bereits 
vorhandenen Biogasanlage. 

Der wesentliche Planinhalt ist in Kap. 4 dargestellt. Auf die Umwelt sind dabei 
insbesondere folgende Auswirkungen möglich: 

Für die Planung werden Flächen in einer Größe von ca. 1,8 ha in Anspruch 
genommen. Zukünftig können die Flächen im Plangebiet durch Gebäude und 
Anlagen mit einer Höhe von bis zu 15 m bebaut sowie eine Grundfläche von 
bis zu 12.000 qm versiegelt werden. Im vorliegenden Fall sind die Flächen je-
doch im Wesentlichen bereits mit den Gebäuden und Anlagen der Biogasan-
lage bebaut, für die die Eingriffsfolgen für Natur und Landschaft im Rahmen 
früherer Genehmigungsverfahren berücksichtigt wurden. Durch die jetzige 
Planung wird der mögliche Versiegelungsgrad in nur geringem Umfang erhöht.  

Durch die ergänzend geplanten Anlagen und die Bodenversiegelung können 
auf die Schutzgüter Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche Auswir-
kungen entstehen. Auf das Schutzgut Mensch sind mögliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB durch Immissionseinträge zu untersu-
chen.  

Durch die geplante Höhenbeschränkung der baulichen Anlagen auf max. 15 m 
bleibt eine Einbindung der Gebäude bzw. Anlagen durch die im Gebiet vor-
handenen bzw. geplanten Gehölzstrukturen möglich. Damit sind durch die vor-
liegende Planung erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht zu 
erwarten. 

 
4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die 
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Land-
schaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässig-
keit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  
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Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetz-
gebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit ver-
bundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor-
habens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor.  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflan-
zenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders 
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geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG fest-
gelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträch-
tigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und 
§§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließ-
lich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NAGBNatSchG, der Flä-
chen im Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im 
Sinne des § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem 
Bereich.  

Das Plangebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG ge-
schützter Bereich gekennzeichnet.  

In einer Entfernung von ca. 500 m verläuft westlich der Plangebietsfläche die 
Süd-Nord Straße (K 225). Die Flächen westlich der Straße sind als Internationa-
ler Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen dargestellt.  

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gemäß § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse 
der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Tei-
le des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Naturschutzbe-
hörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das 
Plangebiet als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In sol-
chen Bereichen sollten laut LRP allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesse-
rung sowie zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
vorgesehen werden. Von den vorgeschlagenen Maßnahmen treffen „Erweite-
rung des Heckennetzes“ und „Anreicherung der Feldflur mit Kleinstrukturen“ 
auf den Bereich des Plangebietes zu. In Siedlungsgebieten sollte auf eine 
„Durchlässigkeit“ für Arten und Lebensgemeinschaften geachtet werden (ex-
tensive Pflege der Grünflächen, Verwendung standortgerechter, einheimischer 
Gehölze).  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 
Plangebiet nicht ausgewiesen.  

Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berück-
sichtigt. 

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
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Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan 
enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von 
Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umset-
zung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

Die Gemeinde Geeste hat keinen Landschaftsplan aufgestellt. Es gelten daher 
die Vorgaben des LRP.  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 
werden.  

Bei Sondergebieten richtet sich die Schutzbedürftigkeit nach dem konkreten Ge-
bietscharakter. Bei einer Zweckbestimmung „Biomethaneinspeisung“ ist davon 
auszugehen, dass der Schutzanspruch dem eines Gewerbegebietes entspricht. 

Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juli 2002). Im vorliegenden 
Fall gehen von der geplanten gewerblichen Nutzung Immissionen aus. Im Bei-
blatt 1 der DIN 18005-1 sind bezogen auf Gewerbelärm Orientierungswerte ge-
nannt, die bei der Planung anzustreben sind.  

 

Orientierungswerte der DIN 18005  
 Gewerbegebiet Misch-, Dorfgebiet/ 

(Außenbereich) 
Allgemeines 
Wohngebiet  

Tags 65 dB (A) 60 dB (A) 55 dB (A) 

nachts 50 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 
 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als Grenz-
werte definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm).  

 

Gerüche 

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu 
erreichen, hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeiten lassen. Sie beschreibt eine Vorge-
hensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen 
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von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von nach der 4. BImSchV ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen. Die GIRL wurde in Niedersachsen in einem 
gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 23.07.2009 ver-
öffentlicht und wird in der Praxis auch als Entscheidungshilfe in Bauleitplanver-
fahren berücksichtigt. 

Die GIRL enthält für verschiedene Baugebietsarten Immissionswerte zur Beur-
teilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. 
Der GIRL-Richtwert für Wohn- und Mischgebiete beträgt eine Geruchseinheit 
(GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden 
(Immissionswert IW = 0,10). Für Dorfgebiete, Gewerbe- und Industriegebiete 
sind Geruchsimmissionen an bis zu 15 % der Jahresstunden zulässig. Im Au-
ßenbereich können höhere Werte im Einzelfall zugelassen werden. 

Zum 1.12.2021 wurde die GIRL als Anhang 7 in die TA Luft 2021 integriert. 
Die TA Luft ist zwar selbst kein Gesetz, als normkonkretisierende Verwal-
tungsvorschrift (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG)) stellt sie jedoch eine verbindliche Kon-
kretisierung gesetzlicher Anforderungen dar. 
In begründeten Einzelfällen ist entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft die 
Festlegung von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen möglich. 

Ein Geruchsbeitrag von 2 % gilt nach Nr. 3.3 Anhang 7 TA Luft in der Regel als 
nicht erheblich (Irrelevanzkriterium). Bei der Betrachtung einer Gesamtanlage ist 
die Irrelevanzgrenze dabei ohne Berücksichtigung einer Vorbelastung anzuwen-
den. Unter „Anlage“ ist dabei weder die Einzelquelle noch der Gesamtbetrieb zu 
verstehen, sondern bei genehmigungsbedürftigen Anlagen die Definition gemäß 
4. BImSchV, nach der eine Anlage mehrere Quellen umfassen kann. Bei der Prü-
fung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums finden zudem die Faktoren zur Be-
rücksichtigung der hedonischen Wirkung von Gerüchen keine Anwendung. Bei 
der Prüfung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums finden zudem die tierartspe-
zifischen Gewichtungsfaktoren keine Anwendung.  

 

Sonstige Luftverunreinigungen 

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ist ebenfalls zur Er-
mittlung und Berechnung weiterer entscheidungserheblicher Luftschadstoffe so-
wie als Beurteilungsmaßstab für Anlagen, die gemäß der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen genehmigungsbedürftig sind, anzuwenden.  

Im vorliegenden Fall sind relevante Luftschadstoffe durch das BHKW und die ge-
plante RTO-Anlage (Regenerative Thermische Oxidation) wie Kohlenmonoxid 
(CO), Stickstoffoxide (NOx), Schwefeldioxid (SO2), Formaldehyd (CH4O) sowie 
Emissionen an Gesamtkohlenstoff denkbar.  

In der TA Luft sind in Nr. 5.4 Emissionsbegrenzungen für die relevanten Luft-
schadstoffe definiert. Eine Prüfung im Rahmen der Bauleitplanung, ob schädliche 
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Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden, kann erforderlich sein, wenn hierfür 
hinreichende Anhaltspunkte bestehen.  

 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV)  

Biogas ist als hochentzündlicher Stoff ein Stoff nach Nr. 8 des Anhangs I der 
Störfallverordnung (12. BImSchV). Die StörfallVO findet Anwendung, wenn 
bestimmte Lagermengen überschritten werden.  

Biogas fällt unter die Nummer 1.2.2 (entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2) 
mit einer Mengenschwelle von 10.000 kg sowie aufgrund des Schwefelwas-
serstoffes unter die Nummer 1.1.2 (Akut toxisch, Kategorie 2) des Anhangs I 
StörfallVO. Befinden sich also in einer Biogasanlage 10.000 kg Biogas oder 
mehr, unterliegt diese der Störfall-Verordnung. Befinden sich mehr als 
50.000 kg in der Anlage, ist es ein Betriebsbereich der oberen Klasse mit er-
weiterten Pflichten für den Betreiber.  

Die Einstufung unter Nummer 1.2.2 gilt jedoch nicht für auf Erdgasqualität auf-
bereitetes Biogas (also: Biomethan). Dieses wird störfallrechtlich der Nr. 2.1 
des Anhangs I der Störfall-Verordnung zugeordnet mit der Folge, dass die 
Mengenschwelle hierfür bei 50.000 kg liegt. 

 

Sonstige Immissionen 

Sonstige schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Erschütterungen, Licht und 
Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
39. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in 
denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h 
BauGB).  
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4.2 Bestandsaufnahme 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden 
4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur  
 (Schutzgut Mensch) 
4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit 
Eine Darstellung der vorhandenen Nutzungssituation ist auch in Kap. 2.4 zu 
finden.  

Das Plangebiet ist im südlichen und nordwestlichen Bereich mit den Gebäu-
den und Anlagen einer Biogasanlage bebaut. Der nordöstliche Bereich ist mit 
drei Siloplatten (Inputstoff Maissilage) ebenfalls fast vollständig versiegelt. Die 
Anlagen sind randlich durch Gehölze eingefasst. Der nördliche Randbereich 
wird ackerbaulich genutzt.  

Östlich des Plangebietes befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit 
entsprechenden Gebäuden und Anlagen. Der Betreiber ist auch Mitbetreiber 
der Biogasanlage im Plangebiet. 

Südwestlich befindet sich die Justizvollzugsanstalt Lingen (Abteilung Groß He-
sepe) mit Vollzugshäusern und Werkstätten und nördlich befinden sich in ca. 
200 m Entfernung Wohngebäude, auf die sich die geplante Sondergebiets-
ausweisung auswirken kann. 

 
4.2.1.2 Immissionssituation 
a) Verkehrslärmimmissionen 
Mit der Süd-Nord-Straße (K 225) verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrs-
straße in ca. 550 m Entfernung und die A 31 in ca. 1,2 km Entfernung westlich 
des Plangebietes. Aufgrund dieser Entfernungen sind erhebliche Lärmimmissio-
nen im Plangebiet nicht zu erwarten.  

Das Sondergebiet soll auch zukünftig mit der Biogasanlage und der Biome-
thanaufbereitungsanlage ausschließlich gewerblich genutzt werden. Sensible 
Nutzungen, deren Schutzanspruch bei der Planung zu berücksichtigen wäre, 
sollen nicht entstehen.  

 
b) Bestehende Geruchsimmissionen (Anlage 1) 
Das Plangebiet ist fast vollständig mit den Gebäuden und Anlagen der Bio-
gasanlage bebaut. Die Anlagen wurden durch den Landkreis Emsland geneh-
migt und in diesem Zuge die Verträglichkeit mit den umliegend vorhandenen 
schutzwürdigen Wohnnutzungen geprüft. 
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Östlich des Plangebietes und der Kirschenstraße befindet sich eine landwirt-
schaftliche Hofstelle mit Tierhaltung. In ca. 300 m Entfernung östlich der Hof-
stelle befinden sich weitere Stallanlagen.  

Im Planbereich bzw. dem Umfeld ist dadurch eine Vorbelastung gegeben. 

Mit der vorliegenden Planung soll die Biogasanlage durch eine Biomethanein-
speisungs- und eine CO2-Anlage ergänzt werden. Für das Vorhaben wurden 
daher die zu erwartenden Geruchsimmissionen im Umfeld des Betriebes gut-
achterlich durch die FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH, Lin-
gen, überprüft, wobei der Gesamtbetrieb (vorhandene Biogasanlage und ge-
plante Ergänzungsnutzungen) als Zusatzbelastung betrachtet wurden (s. An-
lage 1).  

Bei einer Unterschreitung des Immissionsbeitrags von 2 % (d.h. erkennbarer 
Geruch an bis zu 2 % der Jahresstunden) an den maßgeblichen Immissionsor-
ten ist davon auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung der vor-
handenen Belastung nicht relevant erhöht (Irrelevanzgrenze). In dem Fall kann 
die Ermittlung der Vorbelastung unterbleiben  

(zu den Auswirkungen s. Kap. 5.4.1.2). 

 

c) Bestehende Lärmimmissionen (Anlage 2) 
Das Plangebiet ist in wesentlichen Teilen bereits mit den Gebäuden und Anla-
gen einer Biogasanlage bebaut. Von den vorhandenen technischen Anlagen 
gehen z.T. Geräusche aus (z.B. BHKW, Gasverdichter, Rührwerk Fermenter).  

Die Verträglichkeit der Biogasanlage mit den umliegend vorhandenen Nutzun-
gen wurde, wie ausgeführt, im Rahmen der Baugenehmigungen geprüft  

Mit der vorliegenden Planung soll die Biogasanlage durch weitere technische 
Anlagen zur Gasaufbereitung und CO2 - Verwertung ergänzt werden. Dadurch 
sind für den Menschen weitere Auswirkungen aufgrund von Lärmeinwirkungen 
möglich. 

(zu den Auswirkungen s. Kap. 5.4.1.2). 

 

d) Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
Biogas ist als hochentzündlicher Stoff ein Stoff nach Nr. 8 des Anhangs I der 
Störfallverordnung (12. BlmSchV). Die Mengenschwelle der Spalte 4 wird für 
diesen Stoff mit 10.000 kg angegeben. Die vorliegend geplante Anlage unter-
liegt der Störfall-Verordnung. Für solche Anlagen sind ggf. bereits in der Bau-
leitplanung Achtungsabstände zu schutzbedürftigen Nutzungen zu berücksich-
tigen. Die Einhaltung der erforderlichen Abstände wurden im Rahmen der 
Baugenehmigung der bereits bestehenden Biogasanlage geprüft.  

Die nächstgelegenen Wohngebäude nördlich des Plangebietes und die süd-
westlich befindlichen und dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen-



Gemeinde Geeste 
Begründung mit Umweltbericht zur 88. FNP-Änderung   21 

 

Büro für Stadtplanung (FP88_Begr.doc) 19.04.2023 

den Vollzugs-(Wohn)häuser der JVA halten jeweils einen Abstand von ca. 
200 m zur Biogasanlage ein.  

Mit der vorliegenden Planung ist die Veredelung von wesentlichen Anteilen 
des Biogases geplant. Für auf Erdgasqualität aufbereitetes Biomethangas liegt 
die Mengenschwelle bei 50.000 kg.  

Ein Teil des Biogases soll weiterhin zur Strom- und Wärmeproduktion in dem 
vorhandenen BHKW eingesetzt werden.  

 

e) Sonstige Immissionen 
Sonstige Anlagen (z.B. gewerbliche oder sportliche Anlagen), deren Auswir-
kungen oder deren Belange zu beachten sind, sind in der unmittelbaren Um-
gebung nicht vorhanden. Die Werkstätten der JVA südwestlich des Plangebie-
tes halten zum Plangebiet Abstände von 160 m und mehr ein. Es sind im 
Plangebiet daher keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c 
BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen könnten, zu erwarten.  

 
4.2.1.3 Erholungsfunktion 
Das Plangebiet hat aufgrund der Lage, der vorhandenen Gebäude und Anla-
gen der Biogasanlage und der im Übrigen bestehenden intensiven ackerbauli-
chen Nutzung, keine wesentliche Bedeutung für die Wohn- und Erholungs-
funktion.  

 
4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft  
4.2.2.1 Naturraum 
Das Plangebiet gehört zur Haupteinheit Lingener Land und zur naturräumli-
chen Untereinheit des Dalumer Dünen-Talsandgebietes. 

Beim Dalumer Dünen-Talsandgebiet handelt es sich um eine langgezogene, 
das Emsland etwa zwischen Lingen und Meppen im Westen begleitende Tal-
sandfläche, der besonders am Rande zur Ems-Niederung zahlreiche Dünen-
felder aufgesetzt sind und die nur von wenigen kleinen, zur Ems entwässern-
den Niederungen gegliedert wird. Kennzeichnendes Landschaftsgefüge: 

1. fast ebene Talsandflächen mit feuchten, stark podsolierten Böden und Hei-
depodsolen (durch Verheidung im natürlichen Standortgebiet feuchter Stielei-
chen-Birkenwälder entstanden), die heute Äcker, Grünland und Nadelforsten 
tragen; 

2. unruhig bewegte Dünenfelder und flache Flugsandrücken, von denen letzte-
re, soweit sie am Rande des Emstales liegen, Plaggenauflagen tragen und al-
tes Acker- und Siedlungsland darstellen (Standortgebiet des trockenen Stielei-
chen-Birkenwaldes) sowie den Verkehr am Emstal entlang vermitteln.  
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3. schmale, zur Ems entwässernde Niederungen mit Flachmoorböden, deren 
natürliche Erlenbrücher heute vollkommen durch Grünland ersetzt sind.  

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959) 

 
4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild 
Das Plangebiet liegt im nordwestlich gelegenen Ortsteil Groß Hesepe der Ge-
meinde Geeste, ca. 1,2 km östlich der BAB 31. Der Geltungsbereich wird west-
lich durch das Gelände der Justizvollzugsanstalt Lingen (Abteilung Groß He-
sepe), südlich und östlich durch die Kirschenstraße mit ihrem straßenbeglei-
tenden Graben begrenzt.  

Das Landschaftsbild im Bereich der Plangebietsfläche wird vorrangig geprägt 
durch die vorhandenen Gebäude und Anlagen der bestehenden Biogasanlage 
und der vorhandenen Hofstelle östlich des vorliegenden Geltungsbereichs. 
Gleichzeitig sind diese Gebäude und Anlagen fast vollständig durch randlich 
vorhandene Gehölzstrukturen in das Landschaftsbild eingebunden. Die nörd-
lich, östlich und südlich dieser Bebauungs- und Nutzungsstruktur angrenzen-
den Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt und stellen sich als 
Ackerflächen dar. Südwestlich schließt sich das Gelände der Justizvollzugsan-
stalt Groß Hesepe an. Dieses Gelände ist von parkähnlichen Grünanlagen mit 
vielgestaltigen Gehölzstrukturen umgeben. Die Plangebietsfläche selbst ist mit 
den Gebäuden und Anlagen der vorhandenen Biogasanlage sowie der dazu-
gehörigen Silageplatten bebaut bzw. in wesentlichen Teilen versiegelt.  

Das Plangebiet besitzt im Hinblick auf das Landschaftsbild, aufgrund der vor-
handenen Gebäude und Anlagen und der bestehenden Nutzung als Biogasan-
lage keine besondere Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Schönheit. 
Von besonderer Wertigkeit für das Landschaftsbild sind die vorhandenen Ge-
hölzstrukturen randlich der Plangebietsfläche.  

 
4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten / Kampfmittel 
a) Boden  
Gemäß § 2 BBodSchG übernimmt der Boden natürliche Funktionen als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men, als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers. Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstät-
te, Fläche für Siedlung und Erholung, als Standort für die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung und als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche 
Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000 
(BK50)) liegt im südwestlichen Bereich des Plangebietes ein tiefer Tiefumbruch-
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boden aus Hochmoor und im nordöstlichen Bereich ein mittlerer Tiefumbruchbo-
den aus Moorgley als Bodentyp vor.  

Tiefumbruchböden wurden zur Standortverbesserung einmalig tiefgepflügt. Der 
Tiefumbruchboden aus Hochmoor besitzt als Ackerbaustandort ein mittleres Er-
tragspotenzial. Er zeichnet sich aus durch eine gute Durchlüftung und Dränung in 
den Sandbalken und ein hohes Wasserspeichervermögen in den Torfbalken. Er 
ist auswaschungsgefährdet gegenüber Nähr- und Schadstoffen, besitzt ein ge-
ringes bis mittleres Nährstoffspeichervermögen und ist winderosionsgefährdet.  

Moorgleye unterscheiden sich von den Mooren durch eine geringere Torf-
mächtigkeit. Sie besitzen charakteristische Horizontmerkmale, welche durch den 
Grundwassereinfluss geprägt wurden. Sie besitzen ein geringes Ertrags-
potenzial, sind im Frühjahr z.T. zu nass und besitzen dadurch eine schlechte 
Durchlüftung und Erwärmung. Sie sind weniger verdichtungsempfindlich, auswa-
schungsgefährdet gegenüber Nähr- und Schadstoffen und besitzen ein geringes 
Wasser- und Nährstoffspeichervermögen.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS  

 

b) Wasserhaushalt 
Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich entstan-
denen Oberflächengewässer. Am südlichen und östlichen Plangebietsrand sowie 
abschnittsweise am westlichen Rand, jeweils außerhalb des vorliegenden Gel-
tungsbereichs, verläuft ein Graben. Dieser Graben ist im Regelprofil ausgebaut, 
zur Zeit der Bestandsaufnahme leicht wasserführend und wird jeweils einseitig 
am oberen Böschungsrand von Gehölzstrukturen begleitet.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1:50.000) liegt im Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate 
von 250 – 300 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt aufgrund der Beschaf-
fenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf ihr Ver-
mögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen 
Schadstoffen zu schützen als „gering“. Das Grundwasser gilt dort als gut ge-
schützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Ver-
sickerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grund-
wasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS  
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c) Altlasten / Kampfmittel 
Altlasten 
Der Gemeinde Geeste liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass 
sich im Geltungsbereich des Plangebietes oder in der Nähe Böden befinden, die 
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 

Kampfmittel 
Eine Luftbildauswertung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in Be-
zug auf Abwurfkampfmittel für das Plangebiet keinen Handlungsbedarf erge-
ben. Die Flächen im Plangebiet sind zudem bereits in wesentlichen Teilen be-
baut bzw. versiegelt. Für die ergänzend geplanten Anlagen sollen ebenfalls 
größtenteils versiegelte Flächen in Anspruch genommen werden.  

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sollten bei Bau- und Erdarbeiten 
Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, diese 
umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem 
Kampfmittelbeseitigungsdezernat der Zentralen Polizeidirektion Hannover mit-
zuteilen sind. 

 
4.2.2.4 Klima / Luft 
Das Plangebiet liegt klimatisch im Bereich der Moore. Abweichend von den 
umliegenden Klimaregionen ist dieser Bereich stark vom Grund- und Oberflä-
chenwasser beeinflusst und es kommt insbesondere zu Nebelbildung und 
Spätfrostgefährdung in Abhängigkeit von der Entwässerung und der Luftbe-
wegung. Die Vegetationszeit mit durchschnittlich 210 – 230 Tagen / Jahr mittel 
bis lang.  

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche  
Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt 
eine südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestli-
che Windrichtung.  

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte 
Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Rein-
haltung der Luft - TA Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen 
durch vielbefahrene Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vor-
kommen.  

(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001) 
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4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 
Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 
Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Nieder-
sachsens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich 
das Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu ei-
nem feuchten Birken-Eichenwald des Tieflandes entwickeln. Dabei handelt es 
sich um einen weitgehend buchenfreien feuchten Birken-Eichen- und Erlen-
Birken-Eichenwald. Mit zunehmender Torfmächtigkeit tritt die Eiche zugunsten 
der Moorbirke zurück.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Stieleiche 
dominierten Schlussgesellschaft kämen Roterle, Hänge-Birke, Moorbirke, Rot-
buche, Zitterpappel und Eberesche natürlicherweise im Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Boden-
kundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 
Biotoptypen 
Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist 
analog dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der An-
lage 3. 

Biogasanlage (OKG) 
Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird von den Gebäuden und Anla-
gen der vorhandenen Biogasanlage eingenommen.  

Dabei wird die ergänzend geplante Biomethangasaufbereitungsanlage in kom-
pakter Containerbauweise zum überwiegenden Teil im Bereich einer vorhande-
nen Silageplatte aufgestellt. Da dieser Bereich im heutigen Zustand bereits be-
festigt bzw. versiegelt ist, bleibt diese Fläche bei der Eingriffs- und Kompensati-
onsermittlung unberücksichtigt.  

 

Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) 
Für eine ebenfalls erforderliche Einspeiseanlage sowie einen erforderlichen Gas-
speicher am Nordwestrand und für einen Teilbereich der erforderlichen Erschlie-
ßung am Nordostrand werden Teile der vorhandenen Verwallung in Anspruch 
genommen. Diese Verwallung stellt sich als grasreiche Vegetationsdecke dar, 
die aufgrund der hier ebenfalls vorkommenden krautigen Pflanzenarten als 
halbruderale Gras- und Staudenflur bewertet wird.  

 

Siedlungsgehölz überwiegend heimischer Baumarten (HSE) 
Für die Neuerrichtung der Verwallung am nordwestlichen Plangebietsrand wird in 
das hier vorhandene Siedlungsgehölz eingegriffen. Dieses setzt sich im Wesent-
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lichen aus der Birke zusammen. Vereinzelt sind auch Erle, Schneeball, Eiche 
und Weide vertreten. Auch im Bereich der erforderlichen Erschließung am Nord-
ostrand der Plangebietsfläche wird ein Teilbereich des hier vorhandenen Sied-
lungsgehölzes überplant. Dieses besitzt im Wesentlichen die gleiche Artenzu-
sammensetzung, wird jedoch dominiert von der Weide.  

 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 
Ebenfalls im Bereich der erforderlichen Erschließung am Nordostrand der 
Plangebietsfläche wird ein Abschnitt des hier vorhandenen Grabens überplant.  

 

Fauna (Artenschutz) 
Situation im Plangebiet 
Aufgrund der nur kleinflächig in Anspruch genommenen Biotopstrukturen und 
der stark anthropogenen Nutzung der Plangebietsfläche wurde auf eine 
faunistische Kartierung verzichtet. Durch diese stark anthropogene Nutzung 
der Plangebietsfläche als Biogasanlage ist im Geltungsbereich der vorliegen-
den Planung nur mit dem Vorkommen von sogenannten „Allerweltsarten“ zu 
rechnen, die keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und 
für die von einem günstigen Erhaltungszustand auszugehen ist.  

Aufgrund der hohen Nutzungsintensität der Vorhabenfläche kann davon aus-
gegangen werden, dass Vorkommen nennenswerter Populationen von ge-
fährdeten bzw. besonders schutzwürdigen Tierarten im Bereich der von der 
Planung betroffenen Fläche nicht zu erwarten sind.  

Im Bereich der Plangebietsfläche sind nur Arten zu erwarten, deren Entwick-
lungszyklen an die Dynamik des Lebensraumes angepasst sind. Neben mik-
roklimatischen Verhältnissen spielen auch die Störeffekte eine wichtige Rolle.  

Die intensive Nutzung der Vorhabenfläche als Biogasanlage und die damit 
verbundenen vielfältigen Bewegungs- und Arbeitsabläufe wie z.B. das oftma-
lige Befahren der Anlage und die damit verbundenen Fahrzeugbewegungen 
und Geräuschentwicklungen machen die Plangebietsfläche für scheue Tierar-
ten mit hohen Fluchtdistanzen zu einem Habitat mit stark eingeschränkter 
Eignung.  

Darüber hinaus sind die randlichen Gehölzstrukturen noch sehr jung, so dass 
sie für Höhlenbrüter und Fledermäuse keine möglichen Habitatstrukturen auf-
weisen. Die Gehölzstrukturen sollen überwiegend erhalten bleiben. Im Übri-
gen können die im Bereich der Plangebietsfläche potenziell möglichen Aller-
weltsarten problemlos auf angrenzende Ackerflächen und gleichartige Ge-
hölzstrukturen ausweichen, die in unmittelbarer Nähe vorhanden sind, sodass 
ein Fortbestand der lokalen Population im derzeitigen Erhaltungszustand ge-
geben ist.  
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4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Der Gemeinde Geeste sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. keine 
sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, die dem 
Denkmalschutz unterliegen, sind nicht vorhanden.  

ln unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich im Bereich der heutigen 
JVA Groß Hesepe mit dem Emslandlager XI jedoch ein Baudenkmal im Sinne 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). Das ehem. 
Kriegsgefangenenlager ist im Denkmalverzeichnis des Landes Niedersachsen 
als „Gruppe baulicher Anlagen" gem. § 3 Abs. 3 NDSchG mit der Kennziffer 
454014Gr0001 registriert. An der Erhaltung und Wahrung des unbeeinträchtig-
ten Erscheinungsbildes dieses Denkmals besteht ein öffentliches Interesse. 

Zudem ist in diesem Bereich auch ein Bodendenkmal registriert (NLD-
Identifikationsnummer: 454/3115.00008-F, Arbeitslager Emslandlager XI). 

 
4.3 Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich nur vergleichsweise geringfügige 
Änderungen in der zukünftigen Bestandssituation ergeben. Die im überwiegen-
den Bereich des Plangebietes bestehende Nutzung (Biogasanlage) und die in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung am nördlichen Rand würden fortgeführt. 
Mögliche negative Auswirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt durch die 
ackerbauliche Bewirtschaftung (Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeinträge) wür-
den bestehen bleiben.  

Das Orts- und Landschaftsbild und das bestehende Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft untereinander blieben in der jetzigen Form erhal-
ten.  

Die derzeitige Immissionssituation für die nächstgelegenen Wohnnutzungen 
würde unverändert bestehen bleiben.  

Das Plangebiet ist bereits im Wesentlichen bebaut bzw. versiegelt und die vor-
handenen Anlagen sind größtenteils durch vorhandene Gehölzstrukturen land-
schaftlich eingebunden. Dadurch sind veränderte Auswirkungen auf den Umge-
bungsschutz des Baudenkmals bei Nichtdurchführung der Planung nicht zu er-
warten.  

 
4.4 Prognose 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)  
4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 
Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu un-
terscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch die geplante Biomethan-
Erzeugungsanlage in der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten 
Wohnnutzungen, zu erwarten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene 
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Immissionen auf die geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezo-
gen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die 
Erholungsfunktionen.  

 
4.4.1.1 Einwirkungen auf das Plangebiet 
Das Plangebiet wird entsprechend der geplanten Nutzung als Sondergebiet 
„Biomethaneinspeisung“ festgesetzt. Ein dauerhaftes Wohnen oder sonstige 
Aufenthaltsräume für den dauerhaften Aufenthalt von Menschen sind im Ge-
biet nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen. Auf das Schutzgut Mensch 
bezogene Immissionen, die auf das Plangebiet einwirken, sind daher nicht zu 
berücksichtigen.  

Im Rahmen landwirtschaftlicher Tätigkeiten entstehende Maschinengeräusche 
sowie zeitweise auftretende Geruchsbelästigungen durch Ausbringen von Gülle 
auf angrenzende landwirtschaftliche Flächen sind denkbar und lassen sich auch 
bei ordnungsgemäßer Landwirtschaft nicht vermeiden. Sie sind im Rahmen der 
gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. 

 
4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld 
Gewerbliche Immissionen 
Bauphase  

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im 
Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßi-
ge Begleiterscheinungen bei der Entwicklung von Baugebieten. Sie sind jedoch 
während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauverkehr) unvermeidbar und nur 
zeitlich begrenzt zu erwarten, zumal im vorliegenden Fall mit der Biogasanlage 
wesentliche Anlagenteile bereits vorhanden sind. Zur Vermeidung unzumutbarer 
Lärmbelastungen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm – Geräuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten.  

Betriebsphase 

a) Optisches Erscheinungsbild 

Durch die entstehenden Anlagen und Baukörper ergeben sich für den Men-
schen auch optische Auswirkungen. Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich jedoch nicht um eine neue Standortausweisung, sondern um Erweite-
rungsmaßnahmen im Umfeld einer bereits bestehenden Biogasanlage. Die 
vorhandenen Anlagen sind fast vollständig durch vorhandene Gehölzstreifen 
eingegrünt. Mit Umsetzung der Planung werden zur landschaftlichen Einbin-
dung am Nordrand des Plangebietes weitere Anpflanzungen vorgesehen.  

Zudem grenzt im vorliegenden Fall eine Bebauung nicht unmittelbar an. Die 
nächstgelegene Bebauung des Mitbetreibers hält einen Abstand von ca.100 m 
ein. Weitere Nutzungen im Umfeld halten bereits Abstände von ca. 200 m ein. 
Erhebliche negative optische Auswirkungen oder auch unzumutbare Auswir-
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kungen auf die Nachbarschaft in Folge des Erscheinungsbildes (erdrückende 
Wirkung) oder die Verschattung durch Baukörper sind daher nicht zu erwarten.  

 

b) Geruchsemissionen (Anlage 1) 

Östlich des Plangebietes befindet sich die Hofstelle mit Wohnhaus eines land-
wirtschaftlichen Betriebes. Die Ermittlung der Geruchsimmissionen erfolgt zum 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft emittierender landwirtschaftli-
cher Betriebe. Der Landwirt ist auch Mitbetreiber der Biogasanlage und bleibt 
bei der Beurteilung der zu erwartenden Geruchssituation durch die FIDES Im-
missionsschutz & Umweltgutachter GmbH, Lingen unberücksichtigt.  

Als maßgebliche Immissionsorte wurden die nächstgelegenen Wohnnutzungen 
und die Vollzugs-(Wohn)häuser der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Umfeld des 
Plangebietes entsprechend den Vorgaben der TA Luft berücksichtigt. Diese Nut-
zungen halten zum Plangebiet jeweils Abstände von ca. 200 m ein.  

Hinsichtlich der Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze auf dem Gelände der JVA 
können, aufgrund der grundsätzlich geringeren Aufenthaltsdauer, in der Regel 
höhere Immissionen zulässig sein. Für die nur dem kurzzeitigen Aufenthalt die-
nenden Sport- und Freizeitflächen auf dem JVA Gelände ist gemäß Kommentar 
zum Anhang 7 der TA Luft 2021 keine Beurteilung erforderlich.  

Die zu erwartenden Geruchsemissionen von der geplanten erweiterten Gesamt-
anlage gehen größtenteils von der Substratlagerung (Silage, Mist) und Güllean-
lieferung aus. Die Siloplatten und das Mistlager sind bzw. werden jedoch mit ei-
ner geruchsdichten Abdeckung versehen. Auch die Gär- und Lagerbehälter sind 
mit einer Gasspeicherfolie verschlossen. Die Gülle wird mit Tankfahrzeugen in 
den Güllevorlagebehälter der Anlage eingebracht und über ein geschlossenes 
Pumpensystem in den Fermenter gepumpt. Die zu erwartenden Geruchsemissi-
onen werden somit bautechnisch bereits weitgehend reduziert.  

Sie sind im Wesentlichen Teil der bereits bestehenden Biogasanlage, für welche 
die Geruchsemissionen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren überprüft 
wurden. Die Anlagen wurden in der Untersuchung jedoch jeweils konservativ mit 
Geruchsstoffströmen berücksichtigt. 

Bei einer Verbrennung des Biogases im BHKW werden die organischen Kohlen-
stoffverbindungen in geruchsloses Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Die 
Geruchsimmissionen der Abluft sind im Sinne des Anhangs 7 der TA Luft nicht 
vom typischen Geruch von Hausbrand oder Kfz abgrenzbar, wurden bei den Be-
rechnungen jedoch ebenfalls berücksichtigt. Dies gilt auch für die Abgasgerüche 
der thermischen Abgasreinigungsanlage (RTO -Anlage).  

Nach den Ermittlungen des Gutachters sind durch die Gesamtanlage im Plange-
biet unter den beschriebenen Bedingungen im Bereich der umliegenden Wohn-
nutzungen und der Vollzugshäuser der JVA nur geringe zusätzliche Ge-
ruchsimmissionen von ≤ 2 % zu erwarten (Immissionswert, IW ≤ 0,02). Die Zu-
satzbelastung hält somit an allen schutzwürdigen Wohnnutzungen innerhalb des 
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Beurteilungsgebietes die Irrelevanzgrenze nach Anhang 7 der TA Luft ein. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass der Betrieb der geplanten Anlage 
die belästigende Wirkung der vorhandenen Belastung nicht relevant erhöht.  

Aus diesem Grund könnte im Grundsatz auf einen Nachweis der Vorbelastung 
durch im Umfeld vorhandene Tierhaltungsanlagen bzw. die Ermittlung der Ge-
samtbelastung verzichtet werden.  

Im vorliegenden Fall wurde die Gesamtbelastung dennoch ermittelt und be-
trägt nach den Berechnungen an den nördlich der Anlage im Außenbereich 
gelegenen Wohnhäusern maximal 12 % der Jahresstunden (IW 0,12) und liegt 
damit, auch im Hinblick auf mögliche Zwischenwerte zwischen Nutzungsberei-
chen entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft, im zulässigen Bereich. 
An den Vollzugshäusern der JVA sind geringere Immissionswerte von maximal 
6 % (IW 0,06) zu erwarten.  
In den Arbeitsbereichen und an den Arbeitsplätzen auf dem Gelände der JVA 
werden Immissionswerte von max. 9 % erreicht. Aufgrund der grundsätzlich 
kürzeren Aufenthaltsdauer können für diese Bereiche in der Regel höhere Im-
missionen zumutbar sein. Ein Immissionswert von 0,25 sollte jedoch gemäß 
dem Kommentar zum Anhang 7 der TA Luft 2021 nicht überschritten werden. 
Dieser Wert wird im vorliegenden Fall nicht erreicht.  
Somit sind unzumutbare Geruchsimmissionen im Bereich der umliegenden 
Nutzungen nicht zu erwarten. 

Um die Irrelevanz der vorliegend geplanten Anlage in Bezug auf die Nachbar-
schaft sicher zu gewährleisten, wird in den Bebauungsplan eine Festsetzung 
aufgenommen, wonach die Anlagen im Plangebiet insgesamt so zu betreiben 
sind, dass der nach Anhang 7, Kap.3.3 der TA Luft zu ermittelnde Immissi-
onswert von 0,02 nicht überschritten wird (Irrelevanz der zu erwartenden Zu-
satzbelastung). 
Kurzzeitige Emissionen, wie sie durch Anlagenstörungen verursacht werden, 
bleiben damit unberücksichtigt, da sie nicht dem bestimmungsgemäßen Be-
trieb entsprechen und nur im Einzel- (Not)fall und nur in geringen Zeitanteilen 
der Jahresstunden auftreten.  

 

c) weitere Luftschadstoffe nach TA Luft (Anlage 1) 

Als weitere Luftschadstoffquellen der Biogas- und Biomethanaufbereitungsanla-
ge sind das BHKW und die RTO-Anlage zu betrachten. Als relevante Luftschad-
stoffe, welche sich auf die nächstgelegenen maßgeblichen Immissionsorte aus-
wirken könnten, sind Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOx), Schwefeldioxid 
(SO2), Formaldehyd (CH4O) sowie Emissionen an Gesamtkohlenstoff denkbar.  

Bei den Anlagenteilen handelt es sich um gerichtete Abgasquellen von Verbren-
nungsprozessen mit definiertem Abgasvolumenstrom und Ableitbedingungen 
gemäß Nr. 5.5 der TA Luft, sodass nach Aussage des Gutachters von einer hin-
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reichenden Verdünnung der Schadstoffkonzentration auf dem Transmissionsweg 
ausgegangen werden kann.  

Da auch keine Anhaltspunkte für eine relevante Vorbelastung der genannten 
Luftschadstoffe im Umfeld der Anlage vorliegen, kann davon ausgegangen wer-
den, dass ein ausreichender Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gesi-
chert ist.  

 

d) Ammoniak/Stickstoffdeposition (Anlage 1) 

Für das Vorhaben wurden auch die durch die Anlage zu erwartenden Ammo-
niakemissionen und Stickstoffdeposition ermittelt, um zu prüfen, ob der Schutz 
vor erheblichen Nachteilungen durch Schädigung empfindlicher Pflanzen und 
Ökosystem durch Ammoniak als auch erhebliche Beeinträchtigungen eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) ausgeschlossen 
werden können.  

Die Berechnungen ergeben, dass sich im Bereich der als nicht relevant zu be-
trachtenden Ammoniak Zusatzbelastung von 2 µg/m³ (Mikrogramm pro Ku-
bikmeter) als auch einer Stickstoffdeposition von 5 kg/(ha • a) (Kilogramm pro 
Hektar) keine Waldflächen befinden.  

Innerhalb der Isolinie einer Stickstoffdeposition von 0,3 kg / ha • a befinden 
sich auch keine FFH-relevanten Lebensraumtypen bzw. stickstoffempfindli-
chen Biotope. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Waldflächen oder empfindlichen Öko-
systemen durch das Vorhaben kann demnach ausgeschlossen werden.  

 
e) Lärmemissionen (Anlage 2) 

Um zu klären, ob die schalltechnischen Anforderungen der DIN 18005-1 bzw. der 
Technischen Anleitung für Lärm (TA Lärm) in Bezug auf die umliegend vorhan-
dene schutzwürdige Wohnbebauung eingehalten werden, ist von der nts Ingeni-
eurgesellschaft, Münster, ein schalltechnischer Bericht erarbeitet worden (Anla-
ge 2, Bericht Nr. 1122 0008-1).  

Das Gutachten berücksichtigt dabei die vorhandenen und konkret geplanten An-
lagen (Gesamtbetrieb) und stellt eine Machbarkeitsprüfung dar, ob eine Realisie-
rung des Vorhabens aus schalltechnischer Sicht möglich ist. 

In diesem Zuge wurden die Geräuschimmissionen der vorhandenen techni-
schen Anlagen der Biogasanlage im Rahmen eines Messtermins am 
13.12.2022 erfasst. Die Daten wurden, wie auch die weiteren geplanten Anla-
gen in ein dreidimensionales Berechnungsmodell eingestellt. Zudem wurden 
auch die Kfz-Verkehre und deren Verladetätigkeiten in die Berechnungen ein-
gestellt.  
Als maßgebliche Immissionsorte wurden das nächstgelegene Wohnhaus nördlich 
des Plangebietes und das nächstgelegene Vollzugshaus der JVA berücksichtigt. 
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Diese Nutzungen befinden sich planungsrechtlich im Außenbereich mit einem 
Schutzanspruch entsprechend einem Mischgebiet von 60/45 dB(A) tags/nachts. 
Das Vollzugshaus der JVA wurde bei den Berechnungen jedoch mit dem um 
5 dB(A) höheren Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes berücksich-
tigt.  

Bei den Berechnungen wurden zwei Betriebssituationen (Regelbetrieb + Mais-
ernte sowie Regelbetrieb + Gärrestabfuhr) dargestellt. Die dargestellten Situatio-
nen stellen dabei nach Betreiberangaben die obere Erwartungsgrenze dar, da 
u.a. die Anlieferung von Silage und die Abholung der Gärreste nur an wenigen 
Tagen des Jahres und jeweils nicht parallel erfolgt.  

Die Berechnungen ergeben, dass durch die Betriebsgeräusche der Gesamtan-
lage die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowohl im Tages- als auch Nacht-
zeitraum anteilig um mind. 12 dB(A) deutlich unterschritten werden (s. Tabelle 
7 des Gutachtens).  
Bei einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) ist 
die von der Anlage ausgehende Zusatzbelastung am maßgeblichen Immissi-
onsort als irrelevant anzusehen. Bei einer Unterschreitung um 10 dB(A) und 
mehr, wie im vorliegenden Fall gegeben, befinden sich die Immissionspunkte 
nach der TA Lärm bereits nicht mehr im schalltechnischen Einwirkungsbereich 
der untersuchten Anlage.  

Von der Gesamtanlage gehen somit keine unzulässigen Lärmemissionen aus.  
 
4.4.1.3 Erholungsfunktion 
Mit der vorliegenden Planung sollen im Bereich einer bestehenden Biogasan-
lage die Voraussetzungen für die ergänzende Errichtung einer Biomethanauf-
bereitungs- und einer CO2-Anlage geschaffen werden. Für die Anlagen kann 
durch die Umnutzung einer bisherigen Siloplatte größtenteils auf bereits ver-
siegelte Flächen zurückgegriffen werden.  

Die vorhandenen und geplanten Anlagen sind von Anfang an fast vollständig 
durch vorhandene Gehölzstrukturen landschaftlich eingebunden.  

Für eine ebenfalls erforderliche Einspeiseanlage wird in geringem Umfang in 
die bestehende Verwallung und einen bestehenden Gehölzstreifen eingegrif-
fen. Im Gegenzug werden im direkten nördlichen Anschluss auf bisheriger 
Ackerfläche Neuanpflanzungen vorgesehen. Diese Gehölzstrukturen schirmen 
die vorhandenen und entstehenden Anlagen zu den umliegenden Nutzungen 
ab.  

 
4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit 
Biogas ist als hochentzündlicher Stoff ein Stoff nach Nr. 8 des Anhangs I der 
Störfallverordnung (12. BlmSchV). Die Mengenschwelle der Spalte 4 wird für 
diesen Stoff mit 10.000 kg angegeben. Die vorhandene Biogasanlage unter-
liegt der Störfall-Verordnung. Für diese wurde der erforderliche Achtungsab-
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stand zu schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Rahmen der Baugenehmigung 
berücksichtigt und wird durch die ergänzend geplanten Anlagen nicht geän-
dert. 

Für auf Erdgasqualität aufbereitetes Biomethangas liegt die Mengenschwelle zu-
dem bei 50.000 kg. 

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu 
einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt. 

 
4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 
4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 
Bauphase 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. 
Baugeräten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu 
rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen sind 
jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Erschließung und Entwicklung 
derartiger Baugebiete. Sie sind während der Entstehungsphase (Bautätigkeit) 
unvermeidbar und auch zeitlich begrenzt zu erwarten.  

Betriebsphase 

Das Landschaftsbild im Bereich des Plangebietes weist keine besondere Be-
deutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und Schönheit auf. Auch in seiner Erho-
lungseignung ist das Plangebiet aufgrund der bereits vorhandenen Biogasan-
lage angrenzend zu einer bestehenden Hofstelle und der JVA sowie der im 
Übrigen vorherrschenden großflächigen ackerbaulichen Nutzung nicht von 
Bedeutung.  

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich zudem nicht um eine neue 
Standortausweisung, sondern um Erweiterungsmaßnahmen im Bereich einer 
bestehenden Biogasanlage, welche durch eine Anlage zur Biomethanerzeu-
gung und -einspeisung ergänzt werden soll.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die künftig ergän-
zend entstehenden Baukörper hervorgerufen. Die ergänzend geplanten bauli-
chen Anlagen sind durch randlich vorhandene Gehölzstrukturen und durch die 
vorhandenen Anlagen größtenteils von Anfang an in das Landschaftsbild ein-
gebunden. Mit der Höhenfestsetzung von maximal 15 m in Anpassung an die 
bereits vorhandenen Anlagen und der Neuanlage zusätzlicher Gehölzstruktu-
ren am nordwestlichen Plangebietsrand, die mit standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen bepflanzt werden, sind erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes nicht zu erwarten. 
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4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser 
Fläche 
Im Rahmen der vorliegenden Planung soll eine bestehende Biogasanlage durch 
weitere Nutzungen (Biomethanerzeugung, CO2-Verwertung, Einspeiseanlage) 
ergänzt werden. Durch die Erweiterungsmaßnahmen im Bereich einer bestehen-
den Anlage kann bei der ca. 1,8 ha großen Fläche fast vollständig auf bereits 
versiegelte Flächen zurückgegriffen werden. Bisherige Freiflächen werden in nur 
geringem Umfang (ca. 750 m²) in Anspruch genommen.  

Mit dem geplanten Anlagenkonzept soll zukünftig zudem stärker auf den Einsatz 
von Wirtschaftsdünger umgestellt werden. Damit kann ein energetisch sinnvoller 
und ökologisch nachhaltiger Beitrag zur Reduzierung der Nährstoffproblematik 
auf landwirtschaftlichen Flächen geleistet, das Trinkwasser vor Stickstoff- und 
Ammoniumverbindungen geschützt, die Energieeffizienz der Anlage gesteigert 
und eine weitere Einnahmequelle bzw. Verbesserung der Wirtschaftsbedingun-
gen landwirtschaftlicher Betriebe erreicht werden. 

 

Boden/Wasser 
Bauphase 

Am nordwestlichen und nordöstlichen Plangebietsrand können sich, wenn auch 
nur kleinflächig durch das Vorbereiten der Baufelder und das Abschieben des 
vorhandenen Oberbodens Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden und 
Wasser ergeben. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch regelmäßige Begleiter-
scheinungen bei der Erschließung und Entwicklung derartiger Baugebiete. Die 
mit der vorliegenden Planung verursachten Beeinträchtigungen für das Schutz-
gut Boden können durch die Neuanlage zusätzlicher Gehölzstrukturen in Form 
von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen am nördlichen Plangebiets-
rand kompensiert werden.  

Für die ergänzend geplanten Anlagen ist eine Neuversiegelung in nur geringem 
Umfang erforderlich. Das anfallende Oberflächenwasser wird in einer Lagune 
des Betreibers westlich des Plangebietes gesammelt und auf landwirtschaftli-
che Flächen ausgebracht.  

Betriebsphase 

Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch 
die künftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen beste-
hende Bodenfunktionen verloren, wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen.  

Im Rahmen der vorliegenden Planung soll eine bestehende Biogasanlage durch 
weitere Nutzungen (Biomethanerzeugung, CO2-Verwertung, Einspeiseanlage) 
ergänzt werden. Durch die Erweiterungsmaßnahmen im Bereich einer bestehen-
den Anlage kann bei der ca. 1,8 ha großen Fläche fast vollständig auf bereits 
versiegelte Flächen zurückgegriffen werden. Bisherige Freiflächen werden in nur 
geringem Umfang (ca. 750 m²) in Anspruch genommen.  
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Diese in Anspruch genommenen Freiflächen werden durch die Neuanlage von 
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen im nördlichen Anschluss der be-
reits am Nordrand vorhandenen Gehölzstrukturen ausgeglichen. Diese Neuan-
lage von Gehölzstrukturen erfolgt im Bereich der heute hier vorhandenen 
Ackerfläche. Diese neu angelegten Gehölzstrukturen werden als Fläche zum 
Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern festgesetzt und in den 
Geltungsbereich einbezogen.  

Für die ergänzend geplanten Anlagen ist eine Neuversiegelung in nur geringem 
Umfang erforderlich. Das anfallende Oberflächenwasser wird in einer Lagune 
des Betreibers westlich des Plangebietes gesammelt und auf landwirtschaftliche 
Flächen ausgebracht. 

 
4.4.2.3 Klima / Luft 
Bauphase 

In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und 
für die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. 
Dieses kann grundsätzlich den Klimawandel begünstigen. Aufgrund der Kleinflä-
chigkeit des Plangebietes und der im Wesentlichen bereits vorhandenen Anlagen 
sind erhebliche Auswirkungen auf das Klima jedoch nicht zu erwarten.  

Betriebsphase 

Durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung und dem damit verbundenen, 
wenn auch nur kleinflächigen Verlust von Verdunstungsfläche, kann es kleinräu-
mig zu einer schnelleren und stärkeren Erwärmung kommen.  

Durch die Neuanlage von Gehölzstrukturen in nördlicher Erweiterung der am 
Nordrand der Anlage bereits vorhandenen Gehölze, wird neue vertikale Verduns-
tungsfläche geschaffen und die Beeinträchtigung für das Schutzgut Klima / Luft 
ausgeglichen.  

Diese Gehölzanpflanzungen wirken sich positiv auf das Kleinklima (Luftbe-
feuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Schadstoffen) aus, sodass 
damit die negativen Auswirkungen durch die Flächenversiegelung minimiert bzw. 
ausgeglichen werden. Des Weiteren dienen diese Neuanpflanzungen den Erfor-
dernissen des Klimaschutzes, indem sie dem Klimawandel entgegenwirken (z.B. 
durch Bindung von CO2). Damit wird dem Grundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB 
entsprochen.  

Darüber hinaus bleiben die randlich der bestehenden Anlage vorhandenen Ge-
hölzstrukturen als wertvolle Elemente des lokalen Klimas nahezu vollständig er-
halten. Insgesamt werden durch die Begrenzung der Versiegelung bei gleichzei-
tiger Neuanlage von Gehölzstrukturen keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes hervorgerufen. 
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4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird im Wesentli-
chen durch die Überplanung von Gehölzen und intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche verursacht. Dieser Eingriff beschränkt sich im Wesentlichen auf 
Teilfläche im nördlichen Bereich des Plangebietes, da das Plangebiet bereits fast 
vollständig mit den Gebäuden und Anlagen der Biogasanlage bebaut ist. 

Artenschutzprüfung 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschütz-
ten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der be-
sonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten 
Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt:  

• besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz 
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 
298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch 
die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geän-
dert worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

• streng geschützte Arten:  
besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt 
im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den 
Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsicht-
lich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten gleich-
gestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesarten-
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schutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng ge-
schützte Arten definiert. 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des über-
wiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternati-
ven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weitergehende Anforderungen enthält. 
 
Bauphase 

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr 
und die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen durch Verlär-
mung, Lichtemissionen und optische Störreize zu Beeinträchtigungen für die 
Fauna kommen und Individuen können getötet oder verletzt werden. Um diese 
Störungen bzw. Beeinträchtigungen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, 
dürfen notwendige Fällungs-, Rodungs- und ggf. Rückbauarbeiten ausschließ-
lich außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Hauptaktivitätsphase der Fle-
dermäuse (d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September) erfolgen.  

 

Prognose und Bewertung der Schädigung und Störungen; Prüfung der 
Verbotstatbestände 
Aufgrund der hohen Nutzungsintensität der Vorhabenfläche kann davon ausge-
gangen werden, dass Vorkommen nennenswerter Populationen von gefährdeten 
bzw. besonders schutzwürdigen Tierarten im Bereich der von der Planung be-
troffenen Fläche nicht zu erwarten sind.  

Im Bereich der Plangebietsfläche sind nur Arten zu erwarten, deren Entwick-
lungszyklen an die Dynamik des Lebensraumes angepasst sind. Neben mik-
roklimatischen Verhältnissen spielen auch die Störeffekte eine wichtige Rolle.  

Die intensive Nutzung der Vorhabenfläche als Biogasanlage und die damit ver-
bundenen vielfältigen Bewegungs- und Arbeitsabläufe wie z.B. das oftmalige Be-
fahren der Anlage und die damit verbundenen Fahrzeugbewegungen und Ge-
räuschentwicklungen machen die Plangebietsfläche für scheue Tierarten mit ho-
hen Fluchtdistanzen zu einem Habitat mit stark eingeschränkter Eignung.  

Darüber hinaus sind die randlichen Gehölzstrukturen noch sehr jung, sodass sie 
für Höhlenbrüter und Fledermäuse keine möglichen Habitatstrukturen aufweisen. 
Die Gehölzstrukturen sollen überwiegend erhalten bleiben. Im Übrigen können 
die im Bereich der Plangebietsfläche potenziell möglichen Allerweltsarten prob-
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lemlos auf angrenzende Ackerflächen und gleichartige Gehölzstrukturen auswei-
chen, die in unmittelbarer Nähe vorhanden sind, sodass ein Fortbestand der lo-
kalen Population im derzeitigen Erhaltungszustand gegeben ist.  

 

Fazit 
Unter Berücksichtigung, dass notwendige Fällungs-, Rodungs- und ggf. Rück-
bauarbeiten ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Hauptaktivi-
tätsphase der Fledermäuse (d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember) durchgeführt werden dürfen, können die Verbotstatbestände des  
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 
4.4.2.5 Wirkungsgefüge  
Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festset-
zungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf 
das andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus 
der vorliegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Vorliegend wird eine bisher im Außenbereich privilegierte Biogasanlage über-
plant und als Sondergebiet „Biomethaneinspeisung“ festgesetzt. Das Land-
schaftsbild wird durch die ergänzend geplanten baulichen Anlagen verändert. 
Die geplanten Erweiterungen (Biomethanaufbereitung und -einspeisung, CO2 -
Anlage) werden jedoch im Bereich bzw. im Anschluss an die bestehende Bio-
gasanlage durchgeführt und die Anlagenhöhe wird an den vorhandenen Be-
stand angepasst. Die Errichtung der ergänzend geplanten Anlagen erfolgt na-
hezu ausschließlich auf einer bereits versiegelten und bislang als Siloplatte 
genutzten Teilfläche. Es wird lediglich in geringem Umfang in vorhandene Ge-
hölzstrukturen eingegriffen. 

Durch die ergänzend ermöglichte Versiegelung werden die Grundwasserneubil-
dung und damit auch die Verdunstungsrate reduziert. Die bisherigen Frei- bzw. 
Gehölzflächen stehen nicht mehr als Nahrungs- und Lebensraum für die Fauna 
des Gebietes zur Verfügung.  

Durch die ergänzend vorgesehenen Anpflanzungen am nördlichen Rand des 
Plangebietes werden mögliche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter im 
Plangebiet kompensiert. Zusammen mit dem geplanten Erhalt der übrigen 
randlich bereits vorhandenen Gehölzstrukturen werden Beeinträchtigungen 
des Orts- und Landschaftsbildes und damit auch des Schutzgutes Mensch 
weitgehend vermieden.  

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutz-
güter von Natur und Landschaft aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen nicht 
erheblich beeinträchtigt. 
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4.4.2.6 Risiken für die Umwelt 
Mit der geplanten Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
„Biomethaneinspeisung“ am vorliegenden Standort und der damit verbundenen 
Unterbringung von dieser Zweckbestimmung dienenden Gebäuden und Be-
triebsanlagen, ist kein besonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Für 
die vorhandene Biogasanlage wurde das Risiko im Rahmen der bisherigen Bau-
genehmigungen durch entsprechende Maßnahmen (Verwendung wasserdichter 
Behälter und weitgehend geschlossener Systeme, Anlage der Siloplatten mit Ge-
fälle zur Biogasanlage und Verwallung des Baugrundstückes, Einhaltung von 
Schutzabständen zu schutzwürdigen Wohnnutzungen) minimiert.  

Die ergänzend geplanten Anlagen werden weitestgehend eingehaust (Contai-
nerbauweise). Zudem werden mit der Inbetriebnahme der ergänzend geplanten 
Anlagen Dichtheitsprüfungen vorgenommen.  

Die im Plangebiet vorhandenen und geplanten Betriebsanlagen verursachen un-
ter Einhaltung dieser genannten Maßnahmen keine besonderen Risiken für die 
menschliche Gesundheit und für das Ökosystem. 

 
4.4.3 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter /  
 Risiken für das kulturelle Erbe 
Im Plangebiet sind keine Objekte von kulturgeschichtlicher Bedeutung oder 
sonstige wertvolle Sachgüter bekannt. ln unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
befindet sich im Bereich der heutigen JVA Groß Hesepe mit dem Emslandla-
ger XI jedoch ein Bau- sowie ein Bodendenkmal im Sinne des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). An der Erhaltung und Wahrung des 
unbeeinträchtigten Erscheinungsbildes dieses Denkmals besteht ein öffentli-
ches Interesse. Hierauf wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
Die im Plangebiet vorhandene Biogasanlage ist fast vollständig von Gehölz-
streifen umgeben, welche auch die ergänzend geplanten Anlagen von Anfang 
an in die Landschaft einbinden und eine Wahrung des Umgebungsschutzes 
des Baudenkmals gewährleisten. 

In den Bebauungsplan ist zudem folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutz-
behörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).“ 

Telefonnummer der Unteren Denkmalschutzbehörde (05931) 44-2173 oder 
(05931) 6605. 
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4.4.4 Wechselwirkungen  
Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von 
§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und 
Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit sich diese 
durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen, auf den überwiegenden 
Teil der zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen.  

Mit der vorliegend geplanten Entwicklung eines Sondergebietes „Biomethanein-
speisung“ im Bereich einer vorhandenen Biogasanlage entstehen somit keine 
neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des Umwelt-
schutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter) die 
sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebliche 
Wechselwirkungen treten damit nicht auf. 

 
4.4.5 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben /  
 benachbarter Plangebiete 
In der näheren Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind 
keine weiteren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen 
oder bekannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren 
Umweltproblemen führen könnten. 

 
4.4.6 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 
4.4.6.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000) 
Durch die Planung sind keine nationalen oder internationalen (Natura 2000) 
Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope oder geschützten Landschaftsbe-
standteile gem. § 22 (4) Nr. 1 NAGBNatSchG betroffen. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet „Fauna-Flora-Habitat“) oder einem EU-
Vogelschutzgebiet. Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
solcher Gebiete sind daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglich-
keit gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
4.4.6.2 Besonderer Artenschutz 
Unter Berücksichtigung, dass notwendige Fällungs-, Rodungs- und ggf. Rück-
bauarbeiten ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Hauptak-
tivitätsphase der Fledermäuse (d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 
30. September) durchgeführt werden (Bauzeitenbeschränkung), können die 
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Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG ausgeschlos-
sen werden.  

Ein entsprechender Hinweis ist im nachfolgenden Bebauungsplan aufzuneh-
men.  

 
4.4.7 Sonstige Belange des Umweltschutzes 
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) 
wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.  

Die Planung dient im Wesentlichen der verbesserten Nutzung von erneuerbaren 
Energien sowie der sparsamen und effizienten Nutzung von Energie (§ 1 (6) Nr. 
7 f BauGB) zur Vermeidung weiterer Emissionen. Die Nutzung weiterer regene-
rativer Energiequellen (z.B. Solarenergie) soll ebenfalls möglich sein. Hierzu wird 
auch auf das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) verwiesen, welches am 
01.11.2020 in Kraft getreten ist. Wie das bisherige Energieeinsparrecht für Ge-
bäude enthält das neue GEG Anforderungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an 
den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Durch das GEG werden das 
Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (EnEG), die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) und das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammengeführt und ersetzt. 

Im GEG werden weiterhin Angaben darüber gemacht, wieviel Prozent des Ener-
giebedarfs für neue Gebäude aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müs-
sen. Dabei ist der Anteil abhängig von der jeweiligen Art der erneuerbaren Ener-
gie (z.B. Solar oder Biomasse). Neu ist, dass die Pflicht zur Nutzung erneuerba-
rer Energien künftig auch durch die Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom 
aus erneuerbaren Energien erfüllt werden kann. Weitere Anforderungen an die 
energetische Qualität von Gebäuden ergeben sich aus dem Gesetz und sind ein-
zuhalten. Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweite-
rung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden. 

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grund-
stückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der Gebietsfestsetzung und 
nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.  

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 
Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu 
berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen 
der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten bzw. kann die Emissionsbilanz durch die 
Verwertung des anfallenden CO2 sogar verbessert werden.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung muss 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz (z.B. 
GEG) errichtet werden. 
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4.5 Maßnahmen 
Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen 
4.5.1 Immissionsschutzregelungen 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind Festsetzungen von baulichen oder 
sonstigen technischen Vorkehrungen zum Schutz, zur Vermeidung oder zur 
Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen zulässig. Unzulässig ist es hinge-
gen, z.B. aus Lärmschutzgründen in einem Bebauungsplan Festsetzungen 
über die Einzelheit des Betriebes zu treffen, wie z. B. über Betriebsabläufe, 
Produktionsabläufe, Produktionsgestaltungen; ebenso sind Regelungen der 
Betriebs- und Produktionszeiten, wie etwa über die Anlieferung von Materia-
lien, ausgeschlossen.  

Im vorliegenden Fall ist das Plangebiet bereits im Wesentlichen mit einer Bio-
gasanlage bebaut. Als Rückhaltesystem für einen eventuell auftretenden Ha-
variefall wurden die Siloplatten mit Gefälle zur Biogasanlage errichtet und 
randlich Verwallungen errichtet, die größtenteils erhalten bleiben bzw. ab-
schnittsweise verlagert werden.  

Im Übrigen haben Machbarkeitsprüfungen des geplanten Vorhabens ergeben, 
dass die Planung grundsätzlich umsetzbar ist und Immissionskonflikte durch 
Lärm, Geruch oder sonstige luftverunreinigende Stoffe nicht zu erwarten sind.  

Weitere Immissionsschutzregelungen sind daher nicht erforderlich. 

 
4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 
Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, 
wird die Versiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. Durch die 
vorhandenen Anlagen wurde im Rahmen früherer Baugenehmigungsverfahren 
Ersatz geleistet. Durch die vorliegende Planung wird eine zulässige Neuversiege-
lung von Flächen auf ein geringes Maß von ca. 750 qm beschränkt.  

Mit der Höhenfestsetzung von maximal 15 m, dem wesentlichen Erhalt der rand-
lich vorhandenen Gehölze sowie der Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen 
und Erhalten von Bäumen und Sträuchern am nordwestlichen Plangebietsrand, 
die mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen bepflanzt werden, werden 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vermieden. Beeinträchtigungen des 
Wasserhaushaltes werden durch die Rückhaltung des anfallenden Oberflächen-
wassers im Nahbereich der Plangebietsfläche und das Ausbringen auf landwirt-
schaftlichen Flächen im Umfeld vermieden. Mit Hilfe eines Zeitfensters für not-
wendige Fällungs-, Rodungs- und Rückbauarbeiten werden Beeinträchtigungen 
für die Fauna vermieden.  
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4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung  
a) Zulässigkeit des Eingriffs 
Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 14 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der 
Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu ent-
scheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 
BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Be-
standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist 
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in 
den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermie-
den bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und 
des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in de-
nen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraus-
setzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder ge-
fährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die verbes-
serte Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie ein bedeutsamer öffentlicher Belang sind, sind nach Überzeugung 
der Gemeinde Geeste die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zulässig. 
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b) Eingriffsbilanzierung 
Da im Rahmen der Baugenehmigungen der Biogasanlage in den Jahren 2009 
und 2012 für die Versiegelung von Grundflächen Ausgleichsmaßnahmen in 
Form von Anpflanzungen festgelegt wurden und dabei die zu bepflanzende 
Fläche der neu versiegelten Fläche entsprechen sollte, wird auch die Versie-
gelungsfläche der vorliegenden Erweiterung der Anlage durch Anpflanzungs-
maßnahmen im Verhältnis 1 : 1 kompensiert.  

Im Plangebiet wird eine Grundfläche von 12.000 m² festgesetzt. Eine Über-
schreitung der festgesetzten Grundfläche i.S.v. § 19 (4) Satz 2 BauNVO ist 
nicht zulässig.  

Innerhalb der Sondergebietsfläche ist im heutigen Zustand eine Fläche in der 
Größe von 11.250 m² bebaut bzw. versiegelt. Mit der festgesetzten Grundflä-
che von 12.000 m² kann somit eine Fläche in der Größe von 750 m² zusätzlich 
bebaut bzw. versiegelt werden. 

Diese zusätzlich versiegelbare Fläche wird durch die Neuanlage von Gehölz-
strukturen in nördlicher Erweiterung der am Nordrand der Anlage bereits vor-
handenen Gehölze kompensiert. Die neu anzulegenden Gehölzstrukturen in 
einer Größe von 750 m² sind am nördlichen Rand des vorliegenden Geltungs-
bereichs als Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträu-
chern festgesetzt.  

Unter Berücksichtigung dieser beschriebenen Kompensationsmaßnahme geht 
die Gemeinde Geeste davon aus, dass der durch die 88. Flächennutzungs-
planänderung vorbereitete Eingriff in das Landschaftsbild und in den Natur-
haushalt im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung ausgegli-
chen wird und somit den Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Zif-
fer 7 BauGB sowie dem Artenschutz gem. § 44 BNatSchG entsprochen ist.  

 
4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 
4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 
Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wie-
dernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Um-
fang umgenutzt werden. 

Mit der vorliegenden Planung strebt die Gemeinde die Nutzungserweiterung ei-
ner bestehenden Biogasanlage zu einer Biomethan-Einspeisungsanlage im Orts-
teil Groß Hesepe an.  

Die Planung umfasst eine Fläche von ca. 1,8 ha, welche im Wesentlichen bereits 
durch die vorhandenen Gebäude und Anlagen der Biogasanlage in Anspruch 
genommen ist und für die von keiner wesentlichen Veränderung durch die Pla-
nung auszugehen ist. Die ergänzend geplanten Anlagen können im Wesentli-
chen im Bereich einer bisherigen Siloplatte umgesetzt werden. Damit wird auf 
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stark anthropogen beeinflusste Flächen zugegriffen. Eine Neuversiegelung kann 
fast vollständig vermieden werden und bleibt auf geringe Teilflächen im nördli-
chen Bereich beschränkt. Zudem sind Synergieeffekte durch den Verbund mit 
weiteren vorhandenen Biogasanlagen im Gemeindegebiet vorgesehen. Neben 
der Veredelung des Biogases zu Biomethan soll auch das anfallende CO2 ver-
wertet werden, wodurch auch die Emissionsbilanz der beteiligten Betriebe ver-
bessert werden kann. 

Die vorhandenen Gehölzstreifen können nahezu vollständig erhalten bleiben. 
Soweit im nördlichen Bereich in geringem Umfang in diese eingegriffen wird, er-
folgt ein Ausgleich im unmittelbaren nördlichen Anschluss innerhalb des Plange-
bietes.  

Aus diesen Gründen, des Abstandes zu schutzwürdigen Nutzungen und des ge-
ringen Konfliktpotenzials sowie der Möglichkeit im Nahbereich des Plangebietes 
an das Gasnetz des regionalen Gasnetzbetreibers anzuschließen, bietet das 
Plangebiet aus funktionalen, ökologischen und ökonomischen Gründen günstige 
Voraussetzungen für die geplante Nutzungserweiterung.  

Die Gemeinde Geeste ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel 
sowohl im Hinblick auf die erforderliche Gebietsausweisung als auch auf die kon-
krete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen wird. 

 
4.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB 
Im Plangebiet ist mit der Biogasanlage bereits eine Anlage vorhanden, die der 
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV unterliegt. Möglichen negativen Auswir-
kungen bei einem Havariefall wurde im Rahmen der Baugenehmigungsverfah-
ren mit entsprechenden Maßnahmen (Verwendung wasserdichter Behälter 
und weitgehend geschlossener Systeme, Anlage der Siloplatten mit Gefälle 
zur Biogasanlage und Verwallung des Baugrundstückes, Einhaltung von 
Schutzabständen zu schutzwürdigen Wohnnutzungen) begegnet. 

Die ergänzend geplanten Anlagen sollen in kompakter Bauweise errichtet und 
emittierende Anlagenteile eingehaust werden. Betriebliche Emissionen dieser 
Anlagen können somit bautechnisch weitestgehend minimiert werden.  
Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen, aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen zu erwarten.  

 
4.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung) 
Wie in Kap. 1.2 beschrieben, dient die vorliegende Planung der Erweiterung ei-
nes Biogasanlagenstandortes durch eine Anlage zur Biomethanerzeugung und  
-einspeisung. Mit der Umsetzung soll neben der Nutzung von Biomasse verstärkt 
auf die energetisch sinnvolle und ökologisch nachhaltige Verwertung von organi-
schem Dünger aus der Landwirtschaft umgestellt und die Nutzung erneuerbarer 
Energien weiter gefördert werden. Die Anlage kann damit einen Beitrag zum 
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nachhaltigen Klimaschutz leisten und trägt zur Reduzierung der Nährstoffproble-
matik auf landwirtschaftlichen Flächen und der Vermeidung von Stoffeinträgen in 
das Trinkwasser bei. Auch das im Prozess anfallende CO2 soll verwertet werden, 
und trägt aktiv zum Klimaschutz und der Verbesserung der Emissionsbilanz der 
bestehenden Anlage bei. Durch den geplanten Verbund mit weiteren Biogasan-
lagen in Geeste, deren Biogas ebenfalls im Plangebiet aufbereitet werden soll, 
gilt dies auch für die weiteren beteiligten Anlagen.  

Durch die Umsetzung in Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage wird 
auf bereits intensiv anthropogen genutzte Flächen zurückgegriffen und eine 
Neuversiegelung von Flächen kann auf ein Minimum reduziert werden. Am 
vorliegenden Standort kann das erzeugte Gas zudem im Nahbereich des 
Plangebietes in das Gasnetz des regionalen Gasnetzbetreibers eingeleitet 
werden. Der Standort ist somit sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinn-
voll. 

Ein grundsätzlicher Alternativstandort würde sich im Bereich der weiteren be-
teiligten Biogasanlagen anbieten, sofern dadurch für die Umwelt weniger be-
lastende Veränderungen und eine energetisch und wirtschaftlich günstigere Bi-
lanz erzielt werden könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Mit der vorliegend 
gewählten Fläche werden jedoch keine für Natur und Landschaft oder für den 
Arten- oder Biotopschutz besonders bedeutenden Teile der Kulturlandschaft in 
Anspruch genommen. Das Biomethan kann unmittelbar in das Gasnetz einge-
speist werden. Durch die Lage sind Immissionskonflikte nicht zu erwarten. 
Durch die vorhandene Biogasanlage ist der Landschaftsraum bereits entspre-
chend vorbelastet. Durch randlich vorhandene Gehölzstrukturen, welche größ-
tenteils erhalten bleiben, sind die bestehenden und ergänzend geplanten An-
lagen jedoch im Wesentlichen bereits von Anfang an in die Landschaft einge-
bunden. 

Im Ergebnis stellt die Planung daher eine sinnvolle und angemessene Lösung 
dar. 

 
4.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 
4.8.1 Methodik 
Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft er-
folgte verbalargumentativ. Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden die Aus-
wirkungen der Planung auf verschiedene Schutzgüter erfasst und bewertet.  

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch Rückschluss auf die Tierar-
ten anhand der vorgefundenen Vegetationsstrukturen berücksichtigt.  

Die mit dem geplanten Vorhaben zu erwartende Emissionssituation durch Ge-
ruch, Ammoniak und weitere Luftschadstoffe wurde nach Angaben des Vorha-
benträgers nach dem vorliegenden Gutachten der FIDES Immissionsschutz und 
Umweltgutachter GmbH, Lingen, nach der Technischen Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft (TA Luft) ermittelt bzw. überprüft.  



Gemeinde Geeste 
Begründung mit Umweltbericht zur 88. FNP-Änderung   47 

 

Büro für Stadtplanung (FP88_Begr.doc) 19.04.2023 

Die Ermittlung der gewerblichen Geräuschimmissionen erfolgte entsprechend 
den Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) nach der 
Technischen Anleitung für Lärm (TA Lärm) und wurde anhand der DIN 18005-1 
bewertet.  

Die Ermittlung von Verkehrslärmimmissionen war nicht erforderlich.  

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 
4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
Bei der Flächennutzungsplanänderung ergeben sich im Hinblick auf das Moni-
toring mögliche Umweltauswirkungen erst aus den rechtsverbindlichen, auf ei-
nen unmittelbaren Vollzug angelegten, Festsetzungen des Bebauungsplanes.  

Das Monitoring auf Ebene der Flächennutzungsplanung kann daher insbeson-
dere durch regelmäßige Überprüfung der Erforderlichkeit der Darstellungen im 
Hinblick auf die voraussehbaren Bedürfnisse der Gemeinde im Sinne des § 5 
Abs. 1 BauGB durchgeführt werden (vgl. EAG Bau-Mustererlass der Fach-
kommission Städtebau, in: Schliepkorte Lfg 75, September 2004).  

Hinsichtlich der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird die Gemein-
de nach 15 Jahren prüfen, ob die Darstellung noch erforderlich ist, sofern die 
Maßnahmen bis dahin nicht realisiert sind, oder sich andere Fehlentwicklungen 
einstellen. Die erforderlichen Aussagen zu Überwachungsmaßnahmen der im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festgelegten Umweltschutzmaßnah-
men werden auf der Ebene des Bebauungsplanes getroffen.  

Im vorliegenden Fall sind bei Beachtung der vorgesehenen Regelungen durch 
die Planung keine erheblichen und nicht ausgleichbaren Umweltauswirkungen 
zu erwarten.  

 
4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in 
Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Durch die Darstellung eines Sondergebietes „Biomethaneinspeisung“ und ent-
sprechender Festsetzung im nachfolgenden Bebauungsplan ergeben sich Ver-
änderungen der Gestalt oder Nutzung der Grundflächen. Diese sind jedoch bei 
Städtebauprojekten i.d.R. immer gegeben.  

Aufgrund der Bestandssituation sind die Flächen im Plangebiet bereits im We-
sentlichen bebaut bzw. versiegelt. Damit wird auf einen stark anthropogen 
veränderten Boden (Stoffeinträge, Bodenverdichtung, Erosion) zurückgegriffen 
und die Überplanung eines noch nicht veränderten oder weniger veränderten 
Bodens vermieden.  

Auswirkungen auf Natur und Landschaft beschränken sich, aufgrund der be-
reits vorhandenen Gebäude und Anlagen, im vorliegenden Fall auf Teilflächen 
im nördlichen Bereich des Plangebietes. Durch die hier ergänzend vorgesehe-
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nen baulichen Anlagen bzw. der erforderlichen Verlagerung der Verwallung 
wird teilweise in vorhandene Gehölzstrukturen eingegriffen und im Nordosten 
wird ein Graben abschnittsweise verrohrt.  

Es wird somit Versickerungsfläche reduziert und die Grundwasserneubildungs-
rate, bei gleichzeitiger Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses, ver-
ringert. Mit der im Nahbereich vorhandenen Regenwasserrückhalteanlage, über 
die das anfallende Oberflächenwasser gesammelt und auf landwirtschaftlich 
genutzte Flächen im Umfeld verbracht wird, werden erhebliche Beeinträchti-
gungen des Wasserhaushaltes jedoch vermieden. 

Die Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des Bo-
dens durch die Versiegelung werden durch Neuanpflanzungen im nördlichen 
Anschluss der Anlagen vollständig im Plangebiet kompensiert.  

Das Plangebiet ist durch vorhandene Gehölze in die Landschaft eingebunden, 
welche fast vollständig erhalten bleiben. Die im Gebiet vorhandenen und ge-
planten Anpflanzungen wirken sich zudem positiv auf den Boden- und Wasser-
haushalt aus. Damit kann auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rech-
nung getragen werden (z.B. Bindung von CO2).  

Durch die geplanten Nutzungsergänzungen sind weitere positive Auswirkungen 
auf den Klimaschutz zu erwarten, da die Effizienz der beteiligten Biogasanlagen 
deutlich gesteigert sowie die Emissionsbilanz für CO2 verbessert und durch die 
teilweise Umstellung auf Wirtschaftsdünger Nährstoffeinträge in Boden und Was-
ser reduziert werden können. Durch die Einspeisung des Biomethangases in das 
Erdgasnetz tragen die Anlagen zudem zur Stabilisierung des Energiesystems 
bei.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung, unter Berücksichtigung der 
angegebenen Zeitfenster, nicht entgegen.  

Laut dem vorliegenden Lärmgutachten sind durch die Gesamtanlage aus schall-
technischer Sicht keine unzulässigen Schallemissionen zu erwarten. Aufgrund 
der Abstände zur nächstgelegenen Nachbarbebauung befinden sich die maß-
geblichen Immissionsorte nach der TA Lärm bereits nicht mehr im Einwirkungs-
bereich der Anlage. Der Beurteilung der Lärmimmissionen wurden die vorhande-
ne Biogasanlage und die eine konkrete Vorhabenplanung zugrunde gelegt. Für 
die ergänzend geplanten Nutzungen hat die abschließende Beurteilung der bau-
ordnungsrechtlichen Zulässigkeit in dem nachgelagerten Baugenehmigungsver-
fahren zu erfolgen. In diesem Rahmen können auch ggf. erforderliche Maßnah-
men bzw. Regelungen zur Betriebsführung durch die Genehmigungsbehörde 
festgelegt werden. 

Auch gehen von dem Gesamtbetrieb keine unzulässigen Geruchs- oder unver-
trägliche luftverunreinigende Emissionen aus.  

Da wertvolle Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet nicht bekannt sind, ergeben 
sich diesbezüglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Für das im Umfeld 
vorhandene Baudenkmal (Emslandlager XI) bleibt der Umgebungsschutz in aus-
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reichendem Umfang gewahrt. Sofern ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, werden diese unverzüglich der Denkmalbehörde gemeldet.  

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung nicht 
zu erwarten. 

 
4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 
• Schalltechnischer Bericht Nr. 1122 0008-1 vom 10.01.2023 

• Immissionsschutz-Gutachten Nr. GS22230.1+2/01 vom 10.01.2023 

• Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe 
August 1998 

• DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2002)  

• Bleiblatt 1 zur DIN 18005 -1, Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Mai 1987 

• Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.8.2021 mit 
Vorgaben zur Geruchsbeurteilung in Anhang 7 

• Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumli-
che Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, 
Cloppenburg / Lingen, 1959)  

• Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) 

• Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Um-
welt, Energie und Klimaschutz 

• Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkun-
dliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Osnabrück, 1975) 

• NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

• Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf 
Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz 
Niedersachsen 2003) 

• Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021) 

 

5 Abwägungsergebnis 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht ab-
zuwägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB 
bei der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind, 
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zu ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begrün-
dung dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch 
die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht 
ausgeglichen werden können.  

Die Flächen im Plangebiet sind bereits im Wesentlichen bebaut bzw. versiegelt. 
Eine ergänzend mögliche Bebauung und Versiegelung wird in nur geringem Um-
fang erforderlich. Die dadurch hervorgerufenen Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft können innerhalb des Geltungsbereichs durch die Neuanlage 
von standortgerechten Gehölzstrukturen am nördlichen Plangebietsrand ausge-
glichen werden.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser können durch 
die Rückhaltung bzw. Sammlung des anfallenden Oberflächenwassers im Nah-
bereich des Plangebietes und das Ausbringen auf Landwirtschaftsflächen im 
Umfeld vermieden werden. 

Artenschutzrechtliche Belange stehen den ergänzend geplanten Nutzungen, un-
ter Berücksichtigung des angegebenen Zeitfensters für die Bauflächenvorberei-
tung, nicht entgegen.  

In Bezug auf den Menschen sind durch die Planung keine erheblichen oder  
unzumutbaren Beeinträchtigungen durch Lärm-, Geruch- oder sonstige luftverun-
reinigende Emissionen zu erwarten. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch das geplante Vorhaben (Vere-
delung von Biogas, Verwertung des anfallenden CO2) sowie durch Gehölzan-
pflanzungen im Gebiet (Bindung von CO2) sowie die bei der Errichtung von bei 
Gebäuden einzuhaltenden Gesetzen und Richtlinien zur Energieeinsparung 
Rechnung getragen.  

Die damit nur geringe zusätzliche Belastung der Schutzgüter erscheint insbe-
sondere im Verhältnis zu den Zielen der Planung (Effizienzsteigerung vorhan-
dener Biogasanlagen, Verbesserung der Emissionsbilanz der Anlagen, Redu-
zierung der Nährstoffeinträge in Boden und Wasser, Stabilisierung des Ener-
giesystems) als vertretbar. Dabei dient die Planung insbesondere der Umset-
zung des § 1 (6) Nr. 7 f BauGB, d.h. einer verbesserten Nutzung von erneuer-
baren Energien sowie einer sparsamen und effizienten Nutzung von Energie 
zur Vermeidung weiterer Emissionen und damit auch den Belangen des Um-
weltschutzes.  

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vor-
genannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt werden.  
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6 Verfahren 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Gemeinde Geeste hat gemäß § 3 (1) BauGB frühzeitig die allgemeinen Ziele 
und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  

 

b) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 
BauGB an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgefordert. 

c) Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung hat gemäß § 3 (2) BauGB zu-
sammen mit der dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht in der Zeit vom 
…………….. bis ………………. öffentlich im Büro der Gemeindeverwaltung aus-
gelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden zwei Wochen vorher ortsüblich 
mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden können. 

 

d) Satzungsbeschluss 
Die vorliegende Fassung war Grundlage des Feststellungsbeschlusses vom 
…………………. . 

Geeste, den …………………. 

 

 

Bürgermeister  

 

 

 

 

Anlagen 
1. Immissionsschutzgutachten (FIDES Immissionsschutz & Umweltgutachter 

GmbH, Lingen, Bericht Nr. GS22230.1+2/01 vom 10.01.2023) 

2. Schalltechnischer Bericht (nts Ingenieurgesellschaft mbH, Münster, Bericht 
Nr. 1122 0008-1 vom 10.01.2023) 

3. Plangebiet –Biotoptypen- 
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Anlage 3 

Legende: 
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2021) 
A Acker 
FGR Nährstoffreicher Graben 
HSE Siedlungsgehölz heimischer Baumarten 
ODP Landwirtschaftliche Produktionsanlage 
OKG Biogasanlage 
OVS Straße 
OVW geschotterter Weg 
UHM halbruderale Gras- und Staudenflur 
 
 
Hauptbestandsbildner: 
Bi Birke  Ei Eiche 
Er Erle  Vi Schneeball 
We Weidenarten 
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